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Der Anwendungsleitfaden wurde im Rahmen des Bundesprogramms „Lernen vor Ort“ in 
Zusammenarbeit mit den teilnehmenden Kommunen kontinuierlich überarbeitet und 
dient als Transferprodukt und Orientierungsrahmen zum Aufbau eines kommunalen 
Bildungsmonitorings in Kreisen und kreisfreien Städten. Weitere Überarbeitungen erfolgten 
aufgrund von Rückmeldungen von Transferagenturen und kommunalen Stellen im Rahmen 
der Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement sowie aufgrund aktueller 
bildungspolitischer Entwicklungen.
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Die Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement ist seit dem Jahr 2014 zu einer Initiative 
mit bundesweiter Strahlkraft gewachsen. Über 200 Kreise und kreisfreie Städte beteiligen sich und 
arbeiten auf der Basis von Zielvereinbarungen kontinuierlich mit einer Transferagentur zusam-
men. Rund 90 Kommunen werden über das ESF-finanzierte Programm „Bildung integriert“ geför-
dert. Und die im Vorgängerprogramm „Lernen vor Ort“ geförderten 35 Modell-Kommunen geben 
ihr Wissen und ihre Erfahrungen an die  hinzugekommenen Kommunen weiter. Ziel der Förde-
rung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) ist es, Kreise und kreisfreie 
Städte dabei zu unterstützen, ein ganzheitliches Bildungsmanagement zu etablieren, das die ge-
samte Bildungskette in den Blick nimmt.

Die Transferinitiative-Kommunen – vom Landkreis Ostallgäu bis zum Kreis Nordfriesland, vom 
Kreis Düren nach Frankfurt/ Oder – spiegeln die Vielfalt der kommunalen Landschaft in Deutsch-
land wider: regional verschiedene Traditionen und kulturelle Identitäten, divergierende sozio-
ökonomische und demographische Rahmenbedingungen prägen die kommunalen Bildungs-
landschaften. Auch bei unterschiedlichen Ausgangslagen haben sich alle der Herausforderung 
gestellt, ein datenbasiertes kommunales Bildungsmanagement für das lebenslange Lernen aufzu-
bauen.

Bildung integriert zu gestalten – dies kann nur als fachbereichsübergreifende Querschnittsauf-
gabe gemeinsam mit der Zivilgesellschaft gelingen. Um das Zusammenspiel der verschiedenen 
Bildungsakteure zu ermöglichen, werden in den Kommunen Kooperations- und Koordinierungs-
strukturen aufgebaut und nachhaltig in der Verwaltung  verankert. Eine zentrale Rolle spielt dabei 
die Datenbasierung des Bildungsmanagements: der Aufbau und die Etablierung eines kommuna-
len Bildungsmonitorings.

Der „Anwendungsleitfaden zum Aufbau eines kommunalen Bildungsmonitorings“ – herausgege-
ben von einem Konsortium aus Statistischem Bundesamt, Statistischem Landesamt Baden-Würt-
temberg und dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung (DIE) – ist seit seiner Konzeption im 
Jahr 2007 eine unverzichtbare Grundlage für die Bildungsberichterstattung auf kommunaler Ebe-
ne. Ziel des „Anwendungsleitfadens“ ist es, eine Arbeitsbasis zur selbstständigen Durchführung 
eines kommunalen Bildungsmonitorings für alle Kreise und kreisfreien Städten zu sein, die bezo-
gen auf die methodische Anlage wie die Datengrundlagen anschlussfähig an die Bildungsbericht-
erstattung auf Landes-, nationaler und internationaler Ebene ist. Das Instrumentarium unterliegt  
einem fortlaufenden Evaluierungsprozess, sodass sowohl Entwicklungen der amtlichen Statistik 
als auch Erfahrungen aus der kommunalen Arbeit kontinuierlich Berücksichtigung finden. Die 
hier vorliegende, mittlerweile sechste überarbeitete und erweiterte Fassung des „Anwendungs-
leitfadens" liefert neutrale und fortschreibbare Informationen über Kernbereiche des Bildungs-
wesens in Form steuerungsrelevanter Indikatoren, die kommunalen Bildungsakteuren auch  
zukünftig als valide und bewährte Entscheidungsgrundlagen dienen.

Den Autorinnen und Autoren des Konsortiums Bildungsmonitoring der „Transferinitiative Kom-
munales Bildungsmanagement“ gebührt für ihre versierte und seit Jahren verlässliche Arbeit ein 
ganz besonderer Dank.

Editorial
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1. Einleitung

Bildung ist einer der zentralen Schlüssel für die soziale und ökonomische Entwicklung der 
Gesellschaft. Insbesondere seit der Veröffentlichung des ersten PISA-Berichts ist die gesellschaft
liche Debatte um Handlungsbedarfe im Bildungsbereich allgegenwärtig. Ein wesentliches Re-
sultat dieser Debatte war die Ausarbeitung des ersten nationalen Bildungsberichts „Bildung in 
Deutschland“ 1, der im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sowie der 
Kultusministerkonferenz erstellt wurde. Zielsetzung dieses Berichts war es, auf Basis von ausge-
wählten Indikatoren steuerungsrelevante, neutrale und fortschreibbare Informationen über 
Kernbereiche des Bildungswesens zu liefern, die eine Entscheidungsgrundlage für Akteure in 
diesem Bereich bieten können. Mittlerweile ist der sechste Bericht Bildung in Deutschland 2016 
erschienen2, auch viele Bundesländer haben mittlerweile Bildungsberichte veröffentlicht. 3

Ein großer Teil der bildungspolitischen Entscheidungen fällt jedoch in die Zuständigkeit der 
Kreise und kreisfreien Städte4. Zu erwähnen sind hier vor allem die Gestaltung der frühkindli-
chen Bildung, die Schulsozialarbeit, die Jugendbildung, Schulbau und -erhaltung und die Arbeit 
der Volkshochschulen. Dieses spezifizierte und begrenzte Mandat hat sich in den letzten Jahren 
kontinuierlich erweitert. Ursächlich dafür sind vor allem zwei Faktoren: Zum einen unterbleiben 
zentralstaatliche Lösungen in Form von grundlegenden Strukturreformen aus verfassungsrecht-
lichen, inhaltlichen und finanziellen Gründen, zum anderen übernimmt die kommunale Ebene 
zunehmend Mitverantwortung für die Gestaltung geeigneter Rahmenbedingungen für Bildung 
im Sinne der nachhaltigen Entwicklung der Kommunen und der Förderung des lebenslangen 
Lernens der Bürgerinnen und Bürger. In diesem Kontext haben die kommunalen Gebietskörper-
schaften ihr instrumentelles Repertoire erweitert und greifen nunmehr verstärkt unterstützend, 
ergänzend und vernetzend auch in  weitere Bereiche des Bildungssystems ein, um sowohl die 
Chancen und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger zu erhalten oder zu verbessern als 
auch die Standortentwicklung der Kommune zu fördern. Eine Übersicht über ausgewählte Hand-
lungsfelder kommunaler Bildungspolitik nach Bildungsbereichen bietet Abbildung 1.

 
1.	 Vgl. Konsortium Bildungsberichterstattung (Hg.) (2006): „Bildung in Deutschland.  

Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Bildung und Migration.“ Bielefeld: Bertelsmann.
2.	 Vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hg.) (2016): „Bildung in Deutschland 2016.  

Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Bildung und Migration.“ Bielefeld: Bertelsmann.
3.	 Vgl. hierfür exemplarisch Landesinstitut für Schulentwicklung/Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (Hg.) (2015): Bildungsberichterstattung 

2015. Bildung in Baden-Württemberg. Stuttgart. In Kapitel A 1 ist dort eine Übersicht über die Bildungsberichte der Bundesländer enthalten.
4.	 Die Begriffe Kommunen oder Kreise werden im Anwendungsleitfaden synonym verwendet, um Landkreise und kreisfreie Städte zu bezeichnen.
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Frühkindliche Bildung

•	 Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots von Krippenplätzen für unter 3-Jährige

•	 Garantie eines Kindergartenplatzes für alle 3- bis 6-Jährigen

•	 Sicherstellung der Schulreife der Einschulungsjahrgänge (z.B. durch Sprachförderung)

•	 Ausstattung der Einrichtungen zur Kindertagesbetreuung mit pädagogischem und Verwaltungspersonal

•	 Förderung der Zusammenarbeit von Kindergarten und Grundschule 

Schulen

•	 Bildung von Schulbezirken für Grundschulen (Wohnortnähe versus soziale Ausgeglichenheit)

•	 Einrichtung von Ganztagsschulen und Ganztagsbetreuung für Kinder im schulpflichtigen Alter

•	 Schulsozialarbeit, Integrationsprojekte zum Ausgleich von sozialen Benachteilungen im Schulbereich  
(einschließlich der Ausgleich der Benachteiligungen von Menschen mit Migrationshintergrund)

•	 Förderung der Zusammenarbeit der Schulen mit ausländischen Bildungseinrichtungen/EU-Projekte

•	 Schulhausbau- und Erneuerungsprogramme, Sportstättenplanung, Schulhofgestaltung, Computerausstattung  
zur Schaffung einer optimalen Lernumgebung, Ausstattung mit adäquaten Lehrmitteln, Bibliotheken

•	 Gewährung eines eigenverantwortlichen Schulbudgets versus zweckbezogene Zuweisung von Finanzmitteln  
an die Schulen

•	 Gestaltung der örtlichen Struktur der allgemeinbildenden Schulen (Gesamtschulen kombinierte Haupt- und  
Realschulen vs. dreigliedriges Schulsystem), ggf. in Abstimmung mit den zuständigen Schulaufsichtsbehörden

•	 Ansiedlung und Förderung von privaten und internationalen Schulen

•	 Konsequenzen aus den Schulinspektionsberichten und Evaluationsberichten der Schulen

•	 Entscheidung über Hochbegabtenförderung und Förderung von benachteiligten bzw. lernschwachen Schülern  
durch Unterstützung spezifischer Förderangebote

Berufliche Bildung

•	 Übergang von allgemeinbildenden Schulen in die berufliche Bildung (Zusammenarbeit von Schulen und Wirtschaft,  
Einrichtung von Bildungsgängen im Übergangssystem an beruflichen Schulen)

•	 Ausbildungsplätze in öffentlichen Einrichtungen, Förderung überbetrieblicher Ausbildungseinrichtungen

•	 Struktur der beruflichen Schulen (Einrichtung von Bildungsgängen im Übergangssystem, an dualen Berufsschulen,  
an beruflichen Vollzeitschulen im Vergleich mit dem örtlichen Ausbildungsplatzangebot bzw. dem regionalen Arbeits
kräftebedarf)  

Weiterbildung

•	 Ermöglichung des Nachholens allgemeinbildender Schulabschlüsse an Volkshochschulen, Abendgymnasien und anderen 
Einrichtungen des Zweiten Bildungswegs

•	 Sicherstellung eines hochwertigen Weiterbildungsangebotes (durch Volkshochschulen und vergleichbare Einrichtungen, 
Sprachprogramme für Spätaussiedler und andere Immigranten) 

Hochschulen

•	 Förderung der Ansiedlung von Hochschulen (Hochschulen als Wirtschaftsfaktor, Hochschulen als Anbieter von Weiterbil-
dung, Hochschulen als Kooperationspartner der Unternehmen auf dem Gebiet von Forschung und Entwicklung) 

Schaffung kommunaler Bildungslandschaften

•	 Zusammenarbeit mit Sportvereinen, Musikschulen u.a. außerschulischen Einrichtungen

•	 Schaffung von Unterstützungseinrichtungen für den Lehrprozess (z.B. schulpsychologischer Dienst,  
Einrichtungen für Logopädie und Ergotherapie, Medienzentren

•	 Aufbau/ Ausbau von regionalen Netzwerken

•	 Sicherstellung des Zugangs zu Bildungseinrichtungen (z.B. über Programme der Schülerbeförderung,  
Erlass der Kindergartengebühren für Familien mit geringem Einkommen, kostenlose Bereitstellung von Lernmitteln)

 
Abbildung 1:  Ausgewählte aktuelle Handlungfelder kommunaler Bildungspolitik nach Bildungsbereichen
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5.	  Vgl. hierzu  Projektteam „Kommunales Bildungsmonitoring“ des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) (2011):  

Wie erstellt man einen kommunalen Bildungsbericht. Handreichung: S. 7.
6.	  Vgl. hierzu auch Projektteam „Kommunales Bildungsmonitoring“ (2011): S. 5.

Vor diesem Hintergrund rückt für die Kommunen ein kommunales Bildungsmonitoring in den 
Blickpunkt des Interesses. Hierunter wird ein umfassendes und systematisches Erfassen, Analysie-
ren, Interpretieren und Bewerten von Daten und Befunden zum Zwecke der Information sowie der 
Planung, Evaluation und Steuerung von Entwicklungen im Bildungswesen verstanden.5 

In diesem Zusammenhang erteilte das Bundesministerium für Bildung und Forschung der amtli-
chen Statistik im Jahr 2007 den Auftrag, im Rahmen einer Machbarkeitsstudie die Möglichkeiten für 
ein kommunales Bildungsmonitoring auf der Ebene der Kreise und kreisfreien Städte durchzufüh-
ren. In Kooperation zwischen dem Statistischen Bundesamt, dem Statistischen Landesamt Baden-
Württemberg und dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung (DIE) wurde dieser Auftrag 
durchgeführt und bearbeitet.

Zentrale Zielsetzung war die Erstellung einer Arbeitsgrundlage, die Kreisen und kreisfreien Städten 
die selbstständige Durchführung eines kommunalen Bildungsmonitorings ermöglicht, und die 
zugleich in ihrem theoretischen Rahmen an die Praxis der Bildungsberichterstattung auf Landes-, 
nationaler und internationaler Ebene anschlussfähig ist. Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurde 
die erste Version dieses Anwendungsleitfadens erstellt. Bereits bei deren Konzeption stand der Leit-
gedanke im Vordergrund, ein Instrumentarium vorzulegen, das auch selbst einem fortlaufenden 
Evaluierungsprozess unterliegen sollte. So sind Erfahrungen aus der kommunalen Arbeit mit dem 
Anwendungsleitfaden in fünf überarbeitete Versionen eingeflossen und werden auch zukünftig 
weiter berücksichtigt werden.

Die Erprobung des Anwendungsleitfadens erfolgte dabei insbesondere im Rahmen des vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung gemeinsam mit über 140 deutschen Stiftungen umge-
setzten Programms „Lernen vor Ort“. In den zwei Förderphasen dieses Programms von 2009 bis 2014 
wurde von 40 Kommunen ein integriertes datengestütztes Bildungsmanagement auf kommunaler 
Ebene entwickelt, um eine nachhaltige Entwicklung eines ganzheitlichen Bildungswesens zu errei-
chen. Dies soll allen Bürgerinnen und Bürgern bildungsbereichs- und lebensphasenübergreifend 
ermöglichen, ihre Bildungsbiografien erfolgreicher zu gestalten.6 Seit 2014 dienen die Ergebnisse 
und Produkte des Programms „Lernen vor Ort“ der Transferinitiative „Kommunales Bildungsma-
nagement“ als Basis für den bundesweiten Transfer des in den Modellkommunen erprobten daten-
basierten Bildungsmanagements.

Dabei sind aktuelle bildungspolitische Fragestellungen aber auch Weiterentwicklungen der amtli-
chen Bildungsstatistik für das kommunale Bildungsmonitoring von Bedeutung. In diesem Kontext 
wird  fortlaufend überprüft, ob und in welcher Form zusätzliche problemadäquate Kennzahlen und 
Indikatoren in den Anwendungsleitfaden aufgenommen werden. Für bereits bestehende Kennzah-
len können sich darüber hinaus Veränderungen hinsichtlich der Definition oder der Differenzie-
rungsmöglichkeiten der Kennzahl ergeben.

Im Folgenden werden grundlegende Voraussetzungen für den Aufbau eines kommunalen Bil-
dungsmonitorings skizziert. Dabei erfolgt zunächst ein Überblick über allgemeine Anforderungen 
und damit verbunden über die theoretischen Grundlagen, auf denen ein kommunales Bildungs-
monitoring beruht. Das kommunale Bildungsmonitoring als Instrument eines datenbasierten Bil-
dungsmanagements wird zudem in den größeren Gesamtzusammenhang des Bildungssystems 
und seiner Rahmenbedingungen eingeordnet (Kapitel 2). Anschließend werden die Umsetzungen 
der Anforderungen und die damit verbundene Struktur des Anwendungsleitfadens vorgestellt und 
eine Einführung in die Bildungsbereiche aus der kommunalen Perspektive vorgenommen (Kapitel 
3). Schließlich werden Hinweise zur praktischen Arbeit mit dem Anwendungsleitfaden und zum 
Aufbau eines kommunalen Bildungsmonitorings gegeben (Kapitel 4). Im Anhang des Anwendungs-
leitfadens erfolgt eine detaillierte Beschreibung von Kennzahlen aus allen Bildungsbereichen, die 
für ein kommunales Bildungsmonitoring bei Bedarf herangezogen werden können. 
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2. Anforderungen an ein kommunales Bildungsmonitoring

Bereits im ersten Kapitel wurden eine Reihe von Anforderungen an ein kommunales Bildungs
monitoring genannt. Mit seiner Hilfe sollen im Bildungsbereich kommunale Daten und In-
formationen umfassend und systematisch erfasst, analysiert, interpretiert und bewertet 
werden, um über Entwicklungen im Bildungswesen informieren zu können, um Handlungs
bedarfe zu erkennen, die kommunale Bildungsinfrastruktur zu optimieren, Bildungsprozesse 
zu steuern und getroffene Maßnahmen zu evaluieren. Mit diesem Anforderungskatalog wird  
zugleich deutlich, dass ein fundiertes kommunales Bildungsmonitoring auf einer Reihe von  
theoretischen Grundüberlegungen und Grundannahmen aufbaut. Dabei stützt es sich auf 
theoretische Grundlagen, die im Rahmen der Bildungsberichterstattung sowohl auf internatio
naler und nationaler Ebene als auch auf der Ebene der Bundesländer etabliert sind.

2.1 Klärung des Bildungsbegriffs 
In einer ersten grundlegenden Anforderung für ein kommunales Bildungsmonitoring ist eine 
Begriffsklärung im Hinblick auf den Begriff Bildung vorzunehmen.7 Grundsätzlich greift ein kom-
munales Bildungsmonitoring hierbei auf die Grundsätze zurück, die im Rahmen der nationalen 
Berichterstattung erarbeitet wurden.8

Bildung ist demnach in den folgenden Dimensionen zu betrachten:

�� Individuelle Regulationsfähigkeit
�� Sicherung der Humanressourcen
�� Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Chancengleichheit 

„Individuelle Regulationsfähigkeit“ umschreibt das Vermögen des Individuums, sein Verhalten 
und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biographie und das Leben in der Gemeinschaft selbst-
ständig zu gestalten. Die individuelle Regulationsfähigkeit wird als zentrale Voraussetzung zum 
selbstständigen und eigenverantwortlichen Handeln in allen Lebensbereichen betrachtet. Hierzu 
zählen zum Beispiel die Gestaltung sozialer Beziehungen, das familiäre Verhalten, das Gesund-
heitsverhalten, das Verhalten in ökologischen, ökonomischen, politischen und anderen gesell-
schaftlich zentralen Kontexten, aber auch die Fähigkeit des Individuums, eigenverantwortlich 
und selbstständig Lern- und Entwicklungsprozesse zu gestalten.

Die Dimension „Humanressourcen“ zielt zum einen in der individuellen Perspektive auf die Ver-
mittlung der Kompetenzen, die den Individuen die Ausfüllung einer befriedigenden und Existenz 
sichernden Erwerbsarbeit und ein selbstständiges Agieren auf dem Arbeitsmarkt ermöglichen 
und zum anderen in ihrer ökonomischen Perspektive auf die Sicherstellung und Weiterentwick-
lung des quantitativen und qualitativen Arbeitskräftevolumens.

Bei „gesellschaftlicher Teilhabe und Chancengleichheit“ geht es darum, Individuen gesellschaft-
liche Partizipation (z.B. Übernahme politischer Ämter, zivilgesellschaftliches Engagement) auch 
jenseits der Erwerbsarbeit durch Vermittlung entsprechender Kompetenzen zu ermöglichen. Das 
Bildungswesen muss so organisiert werden, dass der Zugang zu Möglichkeiten des Erwerbs von 
Kompetenzen und die individuelle Gestaltung  der Bildungsbiographie nicht  vom Geschlecht, der 
sozialen Herkunft oder  nationaler und ethnischer Zugehörigkeit abhängt, indem das Bildungswe-
sen gerechte, den individuellen Interessen und Begabungen  angemessene Zugangschancen zu 
Bildung eröffnet und leistet damit zugleich einen Beitrag zur gesellschaftlichen Kohäsion.

Diese Dimensionen haben für eine kommunale Bildungsberichterstattung jedoch eine andere Be-
deutung als für die nationale Ebene und führen deshalb zu einer anderen Schwerpunktsetzung im 
Bildungsmonitoring. Ein wohnortnahes Bildungsangebot ist z.B. von großer Bedeutung für die Si-
cherung der Chancengleichheit. Dies trifft in besonderem Maße auf die frühkindliche Bildung und 

 
7.	 Vgl. hierzu auch Projektteam „Kommunales Bildungsmonitoring“ (2011): S. 10f.
8.	 Vgl. Konsortium Bildungsberichterstattung (2006): S. 2.
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auf das allgemeinbildende Schulwesen zu. Das kommunale Bildungsangebot ist aber auch für die 
berufliche Bildung von Bedeutung. So hat das örtliche Lehrstellenangebot großen Einfluss auf die 
Berufswahl. Aus Kosten- und anderen Gründen ziehen es auch viele Studierende vor, wohnortnah 
zu studieren. Während junge Erwachsene mobiler sind und für eine Ausbildung oder Studium in 
andere Regionen abwandern können, müssen Kinder hingegen für gewöhnlich Bildungsmög-
lichkeiten wahrnehmen, die in der Nähe ihres Wohnortes, der in der Regel durch die Eltern be-
stimmt wird, angeboten werden.

2.2 Steuerungsrelevanz und Problemorientierung
Bildungsmonitoring ist ein sinnvolles Instrument zur Unterstützung der Entscheidungsfindung 
in bildungspolitischen Fragestellungen und kein Selbstzweck. So fordert z.B. der Deutsche Städte-
tag in seiner „Aachener Erklärung“ ein umfassendes Bildungsmonitoring als „Grundlage für regi-
onale Steuerung und Qualitätssicherung“ zu entwickeln.9 In der Münchner Erklärung 2012 wird 
darauf aufbauend gefordert, ein dauerhaftes Bildungsmanagement sowie ein Bildungsmonito-
ring vor Ort zu etablieren. Dies dient als Grundlage, um kommunale Bildungslandschaften weiter 
zu entwickeln und „Bildungsakteure in Verantwortungsgemeinschaften (zu) vernetzen, um für 
den Einzelnen optimale Bildungsvoraussetzungen und -chancen zu schaffen.“10 

Der Grundsatz der Steuerungsrelevanz ist daher für ein Bildungsmonitoring auf kommunaler Ebe-
ne von besonderer Bedeutung. Dabei kann die Steuerungsrelevanz aus der Sicht des Individuums, 
der Bildungseinrichtung oder der Entscheidungsträger betrachtet werden, wobei im Kontext ei-
nes kommunalen Bildungsmanagements vorwiegend die Perspektive der Entscheidungsträger 
in Politik und Verwaltung von Interesse ist. Bei der kommunalpolitischen Perspektive von Steu-
erungsrelevanz stehen die Möglichkeiten eines chancengerechten Zugangs zu Bildungseinrich-
tungen und die Gestaltung von Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle Bürgerinnen und 
Bürger im Zentrum. Im Mittelpunkt des kommunalen Bildungsmonitorings steht daher die be-
reichsübergreifende Betrachtung des gesamten Bildungswesens auf kommunaler Ebene, wobei 
unterschiedliche Zuständigkeiten in den Bildungsbereichen zwar beachtet jedoch mit Blick auf 
die verfolgten bildungspolitischen Ziele koordiniert werden müssen. Eine Berücksichtigung des 
Grundsatzes der Steuerungsrelevanz bedeutet die Fokussierung auf diejenigen Themenfelder, für 
welche die Entscheidungskompetenz auf der kommunalen Ebene (Kreise, kreisfreie Städte, kreis-
angehörige Städte und Gemeinden) liegt. Mit einer Problemorientierung wird dabei insbesondere 
für Herausforderungen auf der kommunalen Ebene sensibilisiert.11 

Es muss jedoch betont werden, dass Kommunen auch für Bildungsbereiche Impulse geben kön-
nen, für die sie nicht unmittelbar zuständig sind. Dies betrifft beispielsweise kommunale Initia-
tiven zur Schaffung von Ausbildungsplätzen bzw. zur Förderung der Ansiedlung von Hochschu-
len oder von Schulen in privater Trägerschaft. Von besonderer Bedeutung ist die Einbettung 
der Bildungseinrichtungen in ein Umfeld, welches die Kompetenzentwicklung fördert bzw. die 
Übergänge in andere Bildungsbereiche oder den Arbeitsmarkt erleichtert. Hier können die Kom-
munen schon früh eingreifen. Exemplarisch sind die Berücksichtigung der Sozialstruktur bei der 
Abgrenzung der Schulbezirke, die wohnortnahe Versorgung mit Krippenplätzen, die Schaffung 
von Ganztagsschulen in sozialen Brennpunkten und das Angebot zum Nachholen von Schulab-
schlüssen für die Gestaltungsmöglichkeiten auf der kommunalen Ebene zu nennen. Darüber 
hinaus kann beispielsweise auf die Gestaltung des Lernumfelds hinsichtlich der Aktivitäten von 
Vereinen und Musikschulen und ihrer Zusammenarbeit mit den allgemeinbildenden Schulen, die 
Zusammenarbeit von Einrichtungen der Jugendarbeit und Schulen (z.B. in Form von Ferienpro-
grammen), die Einrichtung von Schul- bzw. Stadtteilbibliotheken, Schulsozialarbeit und schulpsy-
chologischem Dienst, die Einrichtung von Sprachkursen für die Eltern von Kindern mit Migrati-
onshintergrund sowie die Etablierung einer Bildungsberatung oder von Bildungsbüros Einfluss 
genommen werden.

 
9.	 Aachener Erklärung des Deutschen Städtetages anlässlich des Kongresses „Bildung in der Stadt“ am 22./23. November 2007,  

http://www.staedtetag.de/fachinformationen/bildung/058050/ [Stand: 19.05.2017].
10.	 Münchner Erklärung des Deutschen Städtetages anlässlich des Kongresses „Bildung gemeinsam verantworten“ am 8./9. November 2012,  

http://www.staedtetag.de/imperia/md/content/dst/muenchner_erklaerung_2012_final.pdf, [Stand: 19.05.2017].
11.	 vgl. hierzu auch Projektteam „Kommunales Bildungsmonitoring“ (2011): S. 9.
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Damit wird deutlich, dass unter dem Blickwinkel der Steuerungsrelevanz und der Problemori-
entierung zwar ein Orientierungsrahmen für ein kommunales Bildungsmonitoring vorgege-
ben werden kann, keineswegs aber eine starre und fest definierte Auswahl von Indikatoren und 
Kennzahlen. Ein kommunaler Bildungsbericht findet immer dann Aufmerksamkeit und wird 
steuerungsrelevant, wenn die aktuellen, für den Kreis bzw. die kreisfreie Stadt relevanten Hand-
lungsfelder (z.B. Sicherung des Betreuungsangebots für Kleinkinder, Ganztagesbetreuung für 
Schulkinder) bei der Auswahl der Kennzahlen und Indikatoren berücksichtigt werden. Der Begriff 
der Steuerungsrelevanz muss in einem kommunalen Bildungsmonitoring immer unter eine kom-
munalspezifische Perspektive gestellt werden. Es geht daher immer darum, Daten mit dem Ziel 
der Information und Bewertung  kommunalspezifischer Zielstellungen und  Problemlagen darzu-
stellen, aufzubereiten, zu analysieren und präsentieren. Der mit der Datensammlung verbundene 
Aufwand rechtfertigt sich dann durch Erträge in Form von evidenzbasierten Entscheidungen, auf 
denen ein optimierter Ressourceneinsatz gründet.

Kommunale Bildungslandschaft

(mit spezifischen Stärken und Problemlagen)

Kommunales Bildungsmonitoring

Kommunale Bildungsberichterstattung

Abstimmungsprozess mit der kommunalen Politik

Steuerungsrelevanz

Auswahl steuerungsrelevanter 
Indikatoren und Kennzahlen

Fokussierung auf Themen-
bereiche mit kommunaler 
Entscheidungskompetenz

Problemorientierung

Berücksichtigung der spezifi-
schen Problemlagen der Kom-
mune bei der Auswahl von 
Indikatoren und Kennzahlen

Ziel: Neutrale und fortschreibbare Informationen liefern,  
die der Optimierung und Versachlichung der Entscheidungs

findung in bildungspolitischen Fragen dienen können.

Diskussion der Bildungsberichte durch die Kommunalpolitik  
führt zu Entsscheidungen, die die Bildungslandschaft stärken.
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2.3 Bildung im Lebenslauf
Die Wissensgesellschaft ist durch lebenslanges Lernen geprägt. Dieses umfasst „...alles Lernen 
während des gesamten Lebens, das der Verbesserung von Wissen, Qualifikationen und Kompe-
tenzen dient und im Rahmen einer persönlichen, bürgerschaftlichen, sozialen bzw. beschäfti-
gungspolitischen Perspektive erfolgt“.12 In der Vergangenheit wurde Bildung primär an Lebens-
altersphasen gebunden betrachtet. In der heutigen Wissensgesellschaft muss Wissen immer 
schneller aktualisiert werden, da es sonst unter sich verändernden Anwendungsbedingungen 

Abbildung 2:  
Steuerungsrelevanz und  
Problemorientierung im 

Rahmen des kommunalen  
Bildungsmonitorings

 
12.	 Mitteilung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften: „Einen europäischen Raum des Lebenslangen Lernens schaffen“ vom 21.11.2001: 

S. 9. https://www.bibb.de/dokumente/pdf/foko6_neues-aus-euopa_04_raum-lll.pdf  [Stand: 19.05.2017]. 
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nicht mehr ausreicht um sich anforderungsgerecht zu verhalten. Deshalb ist die kontinuierliche 
(Weiter-) Bildung für die Erhaltung der Erwerbsmöglichkeiten, für die Teilnahme am kulturellen 
und sozialen Leben und insbesondere unter dem Aspekt des demografischen Wandels von großer 
Bedeutung. Außerdem folgen einer Erwerbstätigkeit häufig weitere Bildungsphasen (z.B. durch 
die Aufnahme eines Studiums oder das Nachholen von Bildungsabschlüssen im Erwachsenenal-
ter). Die Bildungsverläufe der Individuen sind heute heterogener und Bildungspartizipation fin-
det zunehmend über den gesamten Lebenslauf statt.

Vor diesem Hintergrund verfolgt auch ein kommunales Bildungsmonitoring den Ansatz des le-
benslangen Lernens und ein umfassender Überblick über die bildungsrelevanten Institutionen 
und Aktivitäten auf kommunaler Ebene sollte im Fokus stehen. Dies bedeutet, dass die behandel-
ten Fragestellungen sich vom Bereich der frühkindlichen Bildung über den gesamten allgemein 
bildenden Schulbereich und das berufliche Bildungswesen bis hin zum Bereich der Hochschulen 
und der (beruflichen) Weiterbildung erstrecken.

2.4 Indikatoren- und Datenbasierung des kommunalen Bildungsmonitorings
Ein kommunales Bildungsmonitoring erfolgt auf der Basis von Indikatoren,13 die eine systemati-
sche, wiederholbare und gesicherte Darstellung von Informationen erlauben. Diese Sicht wird im 
aktuellen Bericht „Bildung in Deutschland 2016“ nochmals betont: 

„Die Bildungsberichterstattung erfolgt indikatorengestützt über alle Bildungs- 
bereiche hinweg. Dies erscheint trotz der damit verbundenen Einschränkungen  
als der sinnvollste Weg zur Präsentation systematischer, wiederholbarer und empirisch 
fundierter Informationen. Wichtige Kriterien für die Auswahl von Indikatoren 
sind die Orientierung an national wie international verfolgten Zielen von Bildung 
(Benchmarks), die Relevanz der jeweiligen Themen für bildungspolitische Steue- 
rungsfragen, die vorliegenden Forschungsbefunde zu Bildungsverläufen und zu 
einzelnen Phasen des Bildungsprozesses sowie die Verfügbarkeit und Aussage- 
fähigkeit von Daten. Damit wird keineswegs in Abrede gestellt, dass auch Aspekte, 
die sich nicht unmittelbar empirisch erfassen oder quantifizieren lassen, für das 
Bildungswesen wichtig sind; sie entziehen sich aber der Darstellungsform von Bil- 
dungsberichterstattung in diesem Sinne.“14  

Dies ermöglicht bei einer einheitlichen, nachvollziehbaren und im Zeitablauf konstanten Defini-
tion der Indikatoren die Verfolgung von Entwicklungen und die Analyse kommunaler Besonder-
heiten.

Indikatoren verdeutlichen dabei durch eine konzeptionell und empirisch begründete Verdich-
tung von Informationen komplexe Tatbestände. Grundlegende Bedingung für die Definition von 
Indikatoren ist daher ein enger Bezug zu den betreffenden Handlungsfeldern und eine erkenn-
bare Bedeutung als steuerungsrelevante Größe. Ein Indikator für eine bestimmte Fragestellung 
besteht in der Regel aus mehreren differenzierten Kennzahlen, die Aussagen zu verschiedenen 
Aspekten dieses Problembereichs erlauben.15 

Am Beispiel des Indikators „Übergänge an allgemeinbildenden Schulen“ lässt sich dies verdeut-
lichen. Für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer Region ist ein möglichst hohes Bildungs-
niveau der Bevölkerung von Vorteil. Die lokalen Bildungseinrichtungen können hierzu einen 
entscheidenden Beitrag liefern. Auch wenn die Inhalte der Lehrpläne und die Ausgestaltung des 
Unterrichts nicht in die Zuständigkeit der Kommunen fallen, können diese durch eine Optimie-
rung der Rahmenbedingungen in ihrer Eigenschaft als Schulträger dazu beitragen, die Voraus-
setzungen zu schaffen, dass die Jugendlichen den ihren Begabungen entsprechend höchstmög-
lichen Schulabschluss erreichen. Dies kann z.B. durch die Bereitstellung einer angemessenen 

 
13.	 Vgl. hierzu auch umfangreich Projektteam „Kommunales Bildungsmonitoring“ (2011): S. 13ff.
14.	 Vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2016: S. 2.
15.	  Vgl. Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung in Kooperation mit dem Deutschen Jugendinstitut, der Hochschul-

Informations-System GmbH, dem Soziologischen Forschungsinstitut an der Universität Göttingen und den Statistischen Ämtern des Bundes und 
der Länder: Das weiterentwickelte Indikatorenkonzept der Bildungsberichterstattung, Berlin/Frankfurt a. M. 2007, S. 36f.
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Schulausstattung, ein umfassendes Ganztagsangebot – ggf. mit speziellen Förderangeboten für 
leistungsschwache oder besonders leistungsstarke Schülerinnen und Schüler – oder die Einrich-
tung von Beratungsstellen erfolgen. Der Indikator „Übergänge an allgemeinbildenden Schulen“ 
vermittelt frühzeitig Informationen über die Entwicklungen in diesem Bereich, so dass die Kom-
mune bereits vor Abschluss der Schullaufbahn der Schülerinnen und Schüler steuerungsrelevante 
Aussagen erhält. Der Indikator kann in diesem Zusammenhang beispielsweise aus den zwei Kenn-
zahlen: „Übergangsquote von der Grundschule auf weiterführende Schulen“ und „Übergangs-
quote von der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II“ gebildet werden. Hierdurch werden zwei 
entscheidende Gelenkstellen im Bildungssystem beschrieben. Diese Kennzahlen können inhalt-
lich weiter differenziert werden, indem man die Übergänge auf die verschiedenen Schularten 
oder die Übergänge geschlechtsspezifisch betrachtet. Ein Indikator kann somit aus einer ganzen 
Reihe von Kennzahlen bestehen.

Auch wenn ein kommunales Bildungsmonitoring im Wesentlichen indikatorengestützt erfolgt, 
ist doch darauf hinzuweisen, dass dieses Konzept dann an seine Grenzen stößt, wenn neben zah-
lenmäßig erfassbaren Größen auch qualitative Aspekte – die ohne Zweifel für eine erfolgreiche 
kommunale Bildungslandschaft ebenfalls wichtig sind – in die Betrachtung einbezogen werden 
sollen. Hierfür kann ein kommunales Bildungsmonitoring um narrative Elemente, das heißt Infor-
mationen die bspw. durch Dokumentenanalysen oder mithilfe qualitativer Methoden der Sozial-
forschung erhoben wurden, ergänzt werden.

2.5 Das Indikatorenmodell des Anwendungsleitfadens
Im vorigen Abschnitt wurde erläutert, dass ein kommunales Bildungsmonitoring auf Indikatoren 
basiert. In Anlehnung an die nationale und internationale Bildungsberichterstattung werden In-
dikatoren dabei in das Prozess-Kontext-Modell eingeordnet. Es dient als Orientierungsrahmen für 
ein Indikatorenmodell eines kommunalen Bildungsmonitorings und verdeutlicht dabei zugleich 
die zentralen Zusammenhänge im Bildungswesen. Dies gelingt durch eine Zuordnung der ein-
zelnen Indikatoren in einen der vier sich wechselseitig beeinflussenden Bereiche Kontext, Input, 
Prozess und Wirkung.16
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Abbildung 3: 

Prozess-Kontext-Modell

 
16.	 Vgl. hierzu auch Projektteam „Kommunales Bildungsmonitoring“ (2011): S. 16f.
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Abbildung 4: 

Formen von Lernaktivitäten

Der „Kontext“ bezieht sich auf bildungspolitisch nicht oder kaum beeinflussbare gesellschaftliche 
und ökonomische Entwicklungen, während der Prozess-Input im Sinne von vorhandenen Res-
sourcen für das Bildungssystem weitgehend bildungspolitisch gesetzt ist. Prozess-Gestaltung steht 
für die Gesamtheit der Faktoren, durch die im Bildungssystem die Rahmenbedingungen (Kontext/
Input) im Blick auf die angestrebten Zielsetzungen „verarbeitet“ werden. Dies umfasst vor allem 
Merkmale auf der Ebene der Bildungseinrichtungen und des Unterrichts. Output bezieht sich auf 
die unmittelbaren Ergebnisse des Bildungsprozesses, während die langfristigen beziehungsweise 
mittelbaren Folgen des Bildungsprozesses als Outcome bezeichnet werden.

Das Prozess-Kontext-Modell berücksichtigt neben dem formalen Lernen, das in Bildungs- und Aus-
bildungseinrichtungen stattfindet und zu anerkannten (zertifizierten) Abschlüssen führt, auch 
die non-formale Bildung, d.h. Lernmöglichkeiten, die außerhalb der Hauptsysteme der allgemei-
nen und beruflichen Bildung bestehen. 

„Non-formale Bildung umfasst Bildungsveranstaltungen die, wie die formale 
Bildung, in einem organisierten Lehr-/Lernsetting und in einem institut-
ionellen Rahmen stattfinden, jedoch nicht in den nationalen Qualifika-
tionsrahmen eingebunden sind. Im Unterschied zu formaler Bildung ist sie nicht 
unbedingt Teil eines fortlaufenden Bildungswegs. Sie kann von unterschiedlicher 
Dauer und Intensität sein und wird in verschiedenen Veranstaltungsformaten 
(z.B. Kurse, Seminare oder Workshops) angeboten. Planung und 
Organisation solcher Bildungsaktivitäten erfolgen durch Weiterbildungs-
einrichtungen, aber auch durch Betriebe oder andere Institutionen. 
Die Durchführung obliegt meist speziell qualifiziertem Personal. Eine 
Zertifizierung ist möglich, aber nicht zwingend, genauso wenig wie eine 
staatliche Kontrolle oder Aufsicht“ 17  

Darüber hinaus werden das nicht-institutionalisierte und somit informelle Lernen sowie das zu-
fällige Lernen berücksichtigt.18 Die Begrifflichkeiten für die Bezeichnung der unterschiedlichen 
Arten von Lernaktivitäten werden in unterschiedlichen Quellen nicht einheitlich verwendet.

	 	

Zufälliges Lernen 
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Non-Formale Bildung 

Formale Bildung 
(reguläres Bildungssystem) 

 
 
 

… institutionalisiert 

… nicht institutionalisiert, aber geplant 

… nicht geplant / im Alltag 

Abbildung 41 - Formen von Lernaktivitäten 

 
17.	 Ambos, Ingrid / Middendorf, Lena / Weiß, Christina / (2017): Weiterbildung als Gegenstand des  kommunalen Bildungsmonitorings. 

Handreichung. Bonn: Deutsches Institut für Erwachsenenbildung.
18.	 Vgl. zu den Definitionen Europäische Kommission (2006): Classification of learning activities. Manual. Luxemburg: S. 8ff. http://www.uis.unesco.

org/StatisticalCapacityBuilding/Workshop%20Documents/Education%20workshop%20dox/2010%20ISCED%20TAP%20IV%20Montreal/NFE_CLA_
Eurostat_EN.pdf  [Stand: 19.05.2017].
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3. Struktur und Aufbau der Anwendungsleitfadens

3.1 Umsetzung der Anforderungen im Anwendungsleitfaden
Wie im vorangegangenen Kapitel dargelegt, existieren unterschiedliche Anforderungen an ein 
kommunales Bildungsmonitoring in den Bereichen der theoretischen Fundierung und der Dar-
stellung des Lebenslangen Lernens. Aus der allgemeinen Definition heraus sollte das kommunale 
Bildungsmonitoring einen Überblick über die regionale Bildungslandschaft geben, auf regional- 
und kommunalpolitische Leitlinien zur Bildungspolitik und Problemfelder eingehen, Rahmen-
bedingungen, Zusammenhänge und Übergänge in der Perspektive des Lebenslangen Lernens 
darstellen und Möglichkeiten für regionalpolitisches Handeln aufzeigen. Dabei kommt der Steu-
erungsrelevanz für die kommunale Ebene und deren Entscheidungsträgern eine zentrale Bedeu-
tung für die entsprechende Ausgestaltung des kommunalen Bildungsmonitorings zu.

Der Anwendungsleitfaden stellt in theoretischer wie empirischer Hinsicht eine Grundlage dar, der 
Kommunen  den Aufbau eines kommunalen Bildungsmonitorings erleichtern soll. Er bietet Anre-
gungen und Impulse, versteht sich aber keinesfalls als Vorgabe oder gar Imperativ. 

3.1.1 Orientierung am Lebenslangen Lernen 
Bei der Konzeption des Anwendungsleitfadens stand der Begriff des „Lebenslangen Lernens“, also 
die Berücksichtigung nicht nur der formalen schulischen Ausbildung, sondern auch das Lernen 
während weiterer biographischer Phasen im Vordergrund. Ein kommunales Bildungsmonitoring 
kann mit der frühkindlichen Bildung einsetzen, und sich mit dem Primar- und Sekundarschul-
bereich, der gymnasialen Oberstufe, dem beruflichen Bildungswesen und ggf. in der Kommune 
befindlichen Hochschulen fortsetzen. Weiterhin kann der Weiterbildungsbereich analysiert und 
non-formale und informelle Lernwelten und Bildungsnetzwerke können einbezogen werden. Die 
Umsetzung dieses „Lebenslangen Lernens“ spiegelt sich in der Gliederung in grundlegende Bil-
dungsbereiche wider:

Darüber hinaus werden im Anwendungsleitfaden die lokalen Rahmenbedingungen der Bildung 
als unabdingbare Kontextinformationen zur Bewertung und Interpretation der Ergebnisse be-
trachtet sowie Bildungsnetzwerke und Bildungsberatung unter qualitativen Aspekten themati-
siert. Sie stellen im Indikatorenmodell eigenständige Bereiche dar. Indikatoren und Kennzahlen, 
die mehrere Bildungsbereiche betreffen oder für das gesamte Bildungswesen relevant sind, wer-
den im Teilbereich Grundinformationen dargestellt. Die Einteilung in Bildungsbereiche wurde 
unter formalen und institutionellen Gesichtspunkten vorgenommenen, doch finden Bildungsak-
tivitäten und -angebote für jede Altersgruppe Berücksichtigung.
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3.1.2 Orientierung am Prozess-Kontext-Modell und der Steuerungsrelevanz

Tabelle 1:  Orientierungsraster für das Indikatorenmodell des kommunalen Bildungsmonitorings

Ein zentraler Aspekt bei den Arbeiten in einem kommunalen Bildungsmonitoring ist die Opera
tionalisierung von kommunalen Fragestellungen und der damit verbundenen Erkenntnisinteres-
sen in Indikatoren. Mit ihrer Hilfe ist es möglich, eine empirisch fundierte Darstellung von Input, 
Prozessen und Ergebnissen sicherzustellen und steuerungsrelevante Informationen zu gewinnen. 
Wie bereits dargelegt liegt dem Anwendungsleitfaden als theoretisches Indikatorenmodell das 
Prozess-Kontext-Modell zugrunde. Dessen Umsetzung kann anhand von Tabelle 1 verdeutlicht 
werden. Die Bildungsbereiche sind mit Buchstaben, die einzelnen Themenbereiche mit Num-
mern versehen. Die Bezeichnung der Indikatoren ergibt sich aus der Kombination von beiden. Die 
zentralen Indikatoren auf Basis von Kernkennzahlen sind fett markiert.
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17. Bildungserträge
––– narrativ ––– ––– ––– ––– ––– –––

Bildungsbereiche

Themenbereiche
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In der Tabelle werden folgende Symbole verwendet:

–––	 =	 Bildung von Indikatoren nicht möglich oder nicht sinnvoll

(…)	 =	 Indikatoren nur eingeschränkt aussagekräftig, auf kommunaler Ebene 
 		  nicht relevant oder auf  Grund der Datenlage nicht verfügbar

Indikatoren sind theoretisch begründete Konstrukte zu einem Sachverhalt, die sich in der Regel 
aus mehreren Kennzahlen zusammensetzen, wohingegen sich Kennzahlen dadurch auszeich-
nen, dass es sich um exakt definierte messbare Größen zu einzelnen Aspekten handelt. So ist z.B. 
D12.1 „Übergangsquote von der Grundschule auf weiterführende Schulen“ eine Kennzahl in Bil-
dungsbereich D „Allgemeinbildende Schulen“ im Themenbereich 12 „Übergänge“. Alle Kennzah-
len in dieser Kombination bilden den Indikator D12 „Übergänge an allgemeinbildenden Schulen“.

Themenbereiche

D

Algemein-
bildende

Schulen

In
p

u
t

5.  Bildungsausgaben (D5)

6.  Bildungseinrichtungen D6

7.  Bildungsbeteiligung D7

8.  Bildungsstand –––

9.  Bildungspersonal D9

Pr
o

ze
ss

10. Bildungszeit/Unterricht (D10)

11. Einschulungen D11

12. Übergänge D12

13. Klassenwiederholungen D13

14. Bildungsqualität, Evaluation D14

W
ir

ku
n

g
en

15. Abschlüsse D15

16. Kompetenzen D16

17. Bildungserträge –––

Indikatoren Kennzahlen

Bildungsbereich

D12.1:  �Übergangsquote von der 
Grundschule auf weiter- 
führende Schulen 

D12.2: �Übergangsquote von Sekundar
stufe I in die Sekundarstufe II 

D12.3: �Quote der Schulartwechsel in 
den Klassenstufen 7 bis 9 

D12.4: �Quote der Übergänge von und 
an Förderschulen

Abbildung 5:  
Systematik der Indikatoren  

und Kennzahlen
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Der Vorteil dieses Indikatorenmodells besteht zum einen darin, dass damit die Anschlussfähigkeit 
an die Bildungsberichterstattung auf anderen regionalen Ebenen gegeben ist. Es ist sowohl the-
oretische Grundlage des Berichts „Bildung in Deutschland“, als auch vieler Länderberichte. Zum 
anderen kann es dabei helfen, für die Politik Handlungsfelder klar abzugrenzen, und die Kom-
munikation über die Probleme in den einzelnen Themengebieten mit den relevanten Akteuren 
zu erleichtern. Auch die Evaluation der Entwicklungen und die Möglichkeit von Zieldefinitionen 
innerhalb eines Bildungsbereichs machen diesen Ansatz für ein differenziertes kommunales Bil-
dungsmonitoring geeignet. Darüber hinaus ist das Modell flexibel genug, über die Zeit an neue 
Erkenntnisse und Entwicklungen angepasst zu werden.

Neben dem Prozess-Kontext-Modell als theoretischem Rahmen schlägt der Anwendungsleitfaden 
als Orientierung beim Aufbau eines kommunalen Bildungsmonitorings im Anhang eine Vielzahl 
von formal übereinstimmenden, Kennzahlen als Basis für die Indikatoren vor. Die Kernkennzah-
len (mit dem Symbol „►“ gekennzeichnet) wurden nach Kriterien der Steuerungsrelevanz aus-
gewählt und sollen einer umfassenden Abbildung der kommunalen Bildungslandschaft dienen. 
Die jeweiligen kommunalen Akzente, etwa in der tieferen Analyse relevanter Herausforderungen 
oder der Darstellung ergriffener Maßnahmen bilden die Kriterien für die Auswahl von Ergän-
zungskennzahlen (mit dem Symbol „Δ“ gekennzeichnet). Diese sollen es erleichtern, ein ganzheit-
lich angelegtes, das lebenslange Lernen umfassende kommunales Bildungsmonitoring in ausge-
wählten Bildungsbereichen zu konzipieren. 

Kreise oder kreisfreie Städte, die besondere Bildungsanstrengungen unternommen haben, sollten 
diese dokumentieren und deren Fortentwicklung datengestützt verfolgen. In Kommunen, die be-
sondere Bildungsherausforderungen identifiziert haben, können diesen auf Grundlage verlässli-
cher Daten Kenngrößen zugewiesen werden, an denen sich der Erfolg eingeleiteter Maßnahmen 
in der Folge ablesen lässt.

3.2 Einführung in die Bildungsbereiche 
Kommunen sehen sich unterschiedlichen Rahmenbedingungen für Bildung ausgesetzt. Dement-
sprechend ist das Bildungswesen in den einzelnen Kreisen, Städten und Gemeinden unterschied-
lich ausgestaltet. Die sich aus diesen Strukturbedingungen ergebenden Herausforderungen stel-
len zentrale Bezugspunkte für die Formulierung bildungspolitischer Ziele auf kommunaler Ebene 
dar. Die unterschiedlich strukturierten Kreise und kreisfreien Städte werden deshalb bezogen 
auf den jeweiligen Bildungsbereich ihre individuell geprägten Problemstellungen und Ziele for-
mulieren. Davon hängt, neben der Auswahl der Kennzahlen und der weiteren Instrumente wie 
qualitativen Untersuchungen, narrativen Darstellungen und themenspezifischen Exkursen, die 
jeweilige kommunalspezifische Ausgestaltung des kommunalen Bildungsmonitorings ab. Im An-
wendungsleitfaden werden die Kennzahlen und Indikatoren den Bildungsbereichen zugeordnet. 
Auf kommunaler Ebene kann teilweise durchaus eine andere Zuordnung zweckmäßig sein. Inso-
fern ist die Beschreibung der Bildungsbereiche eine Orientierungshilfe für die Ausgestaltung des 
Bildungsmonitorings.

3.2.1 Rahmenbedingungen
Bildung kann nicht ohne das Umfeld beschrieben werden, in dem die Bildungsprozesse stattfin-
den. Die allgemeinen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und das 
Bildungssystem beeinflussen sich gegenseitig. So ist eine qualitativ hochwertige kommunale Bil-
dungslandschaft ein wichtiger Standortfaktor für die Ansiedlung von Unternehmen und auch für 
Fachkräfte. Der Arbeitskräftebedarf der Wirtschaft hat wiederum einen Einfluss auf das Bildungs-
angebot (z.B. im Bereich der beruflichen Bildung), während individuelle Bildungschancen und 
Bildungserfolge auch heutzutage noch zu weiten Teilen durch den sozioökonomischen Status der 
Bildungsteilnehmerinnen und -teilnehmer bzw. durch das Umfeld, in dem Bildung stattfindet, ge-
prägt werden.19

 
19.	 Vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2016), S. 27.
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Ein grundlegender Einflussfaktor auf Bildung im Bereich der Rahmenbedingungen ist die de-
mografische Entwicklung. Viele Kommunen sind mit einem Rückgang der Einwohnerzahl und 
einer Verschiebung der Altersstruktur konfrontiert. Die Geburtenentwicklung führte in Zusam-
menhang mit den Wanderungsbewegungen in vielen Kreisen zu einer Verringerung der für den 
Bildungsbereich relevanten Altersgruppe der Bevölkerung. Dies geht in vielen Kommunen mit 
einer Schließung oder Zusammenlegung von Schulstandorten einher. Steigende Geburtenraten 
und eine höhere Zuwanderung lassen in einigen Regionen für die kommenden Jahre jedoch einen 
wieder steigenden Bedarf an Bildungsinfrastruktur erwarten.20 Hier gilt es, gute Wege zu finden, 
um das Bildungsangebot an die Nachfrage anzupassen bzw. frei werdende Kapazitäten für die 
Steigerung der Qualität zu nutzen. Auch auf den Arbeits- und Ausbildungsstellenmarkt wirken 
sich solche demografischen Konstellationen und Änderungen aus und äußern sich beispielsweise 
darin, dass Unternehmen Probleme bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen haben. 

Am stärksten tangiert werden von der demografischen Entwicklung die Schulentwicklungspla-
nung und die Kindertagesstätten- und Jugendhilfeplanung. Für beide Bereiche liegt die Zustän-
digkeit auf der kommunalen Ebene, welche ein wohnortnahes und leistungsstarkes Bildungs- und 
Schulangebot sicherzustellen hat.

Die steigende Lebenserwartung hat zur Folge, dass der Anteil der Älteren an der Gesamtbevölke-
rung immer mehr zunimmt. Unter dem Gesichtspunkt des „Lebenslangen Lernens“ darf die Bil-
dungsintegration älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger und die Weiterbildung Erwachsener 
nicht vernachlässigt werden. Die Kommunen müssen deshalb die Bildungsangebote im Weiter-
bildungsbereich an die Nachfrageentwicklung anpassen. Dafür benötigen die Planerinnen und 
Planer unter anderem Daten über die derzeitige und künftige Einwohnerzahl, jeweils differen-
ziert nach Altersgruppen (A1.1, A1.2, A1.5, A1.6).

Eng verknüpft mit der demografischen Entwicklung ist die wirtschaftliche Situation in der Kom-
mune. Ein Mangel an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen führt verstärkt zum Wegzug junger Men-
schen. Die Beschreibung der Wirtschaftsstruktur und der Arbeitsmarktlage eines Kreises bzw. 
einer kreisfreien Stadt ist Grundlage für eine Typisierung unter dem Gesichtspunkt der Wirt-
schaftsstärke. Zur Gruppe der Kernkennzahlen zählt das BIP je Einwohner/-in (A2.1) und die Ar-
beitslosenquote (A2.4). Wirtschaftsschwache Regionen mit hohen Arbeitslosenquoten sind häufig 
mit einem hohen Anteil der Bevölkerung konfrontiert, der Schwierigkeiten hat,  den Lebensun-
terhalt aus eigener Kraft zu finanzieren. Kinder, jugendliche Arbeitslose, SGB II-Empfängerinnen 
und Empfänger und Ausländerinnen und Ausländer (bzw. Personen mit Migrationshintergrund) 
sind im besonderen Maße von sozialer Ausgrenzung betroffen. Der sozioökonomische Status, der 
Migrationshintergrund, die Integration der Eltern in den Arbeitsmarkt und die Einkommenssitua-
tion der Familien haben daher einen großen Einfluss auf Bildungsbeteiligung und Bildungserfolg. 
Die Kenntnis dieser Rahmenbedingungen ist wichtig, um Bildungsrisiken zu erkennen, aber auch, 
um kommunale Förderprogramme entwickeln und Unterstützungssysteme bedarfsgerecht und 
zielgenau gestalten zu können. Wichtige Kennzahlen für die Abbildung der sozialen Lage sind die 
SGB II-Quote (A3.1) und der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer (A1.3). Letztere Kennzahl 
gewinnt insbesondere vor dem Hintergrund der verstärkten Zuwanderung von Schutzsuchenden 
in den vergangenen Jahren besondere Bedeutung. So weisen Kommunen mit einer Erstaufnah-
meeinrichtung auf die Problematik hin, dass sie eine große ausländische Einwohnerzahl haben, 
die das kommunale Bildungssystem auf Grund ihres Aufenthaltsstatus nicht nutzen kann. Unge-
achtet des Aufenthaltsstatus greift die Schulpflicht für Kinder und Jugendliche meistens erst nach 
Verlassen der Erstaufnahmeeinrichtung, genaueres regeln die Bundesländer unterschiedlich. Vor 
diesem Hintergrund kommt es bei der Berechnung von Quoten, wie zum Beispiel der Bildungsbe-
teiligung, zu großen Verzerrungen.

 
20.	 Vgl. Klemm, K./Zorn, D. (2017): Demographische Rendite adé. Aktuelle Bevölkerungsentwicklung und Folgen für die allgemeinbildenden 

Schulen. Gütersloh
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Die finanzielle Situation der kommunalen Ebene bestimmt wiederum in großem Maße die (finan-
ziellen) Möglichkeiten zur Gestaltung der Bildungslandschaften vor Ort. Anhaltspunkte hierfür 
liefert die Kennzahl Steuereinnahmen je Einwohner/-in (A4.1).

Die Darstellung der Rahmenbedingungen in einem kommunalen Bildungsmonitoring ermög-
licht es den Kreisen und Kommunen, demografische, wirtschaftliche und soziale Einflussfaktoren 
auf die Bildungsprozesse vor Ort aufzudecken. Mit Hilfe der Informationen zu den Rahmenbedin-
gungen kann aber auch eine Typisierung des Kreises bzw. der kreisfreien Stadt nach den bereits ge-
nannten Kriterien erfolgen und die Identifikation von geeigneten Vergleichsregionen erleichtert 
werden. In eine vom Konsortium Bildungsmonitoring durchgeführte Kreistypisierung gingen 
Variablen aus den Bereichen Demografie, soziale Lage, Wirtschaftsstruktur sowie Siedlungsstruk-
tur und räumliche Lage in die Analyse ein. Es ergab sich dabei eine Typisierung, die die Kreise in 5 
Gruppen einordnet: ländliche, eher strukturschwache Landkreise; eher strukturstarke Landkreise; 
ostdeutsche Landkreise und kreisfreie Städte; kreisfreie Städte; Großstädte mit Hochschulstand-
ort. Ein Ziel dieser Analyse ist es, den Austausch zwischen an Bildungsmonitoring interessierten 
und Bildungsmonitoring betreibenden Kommunen, die vor ähnlich gelagerten Herausforderun-
gen stehen, zu befördern (vgl. Gawronski, Kreisz, Middendorf (2017). 

 
Kernkennzahlen:

A1.1: 	 Bevölkerungszahl

A1.2: 	 Altersstruktur

A1.3: 	 Anteil der nichtdeutschen Bevölkerung

A1.4: 	 Bevölkerungsdichte

A1.5: 	 Wanderungsbewegung

A1.6: 	 Bevölkerungsvorausrechnung

A2.1: 	 BIP je Einwohner/-in

A2.4: 	 Arbeitslosenquote

A3.1: 	 SGB II-Quote

A4.1: 	 Steuereinnahmen je Einwohner/-in

Ergänzungskennzahlen:

A2.2: 	 Erwerbstätigenquote

A2.3: 	 Beschäftigtenstruktur

A2.5: 	 Anteil der Langzeitarbeitslosen

A3.2: 	 Anteil der Kinder, die Sozialgeld beziehen

A3.3:	 Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte je Einwohner/-in

A4.2: 	 Schulden je Einwohner/-in

Tabelle 2: Kennzahlen-Überblickstabelle: Rahmenbedingungen

3.2.2 Grundinformationen zur Bildung
Bildungsprozesse finden in verschiedenen Bildungsbereichen sowohl innerhalb als auch außer-
halb von Bildungseinrichtungen statt. Deshalb sollen in den Grundinformationen Sachverhalte 
dargestellt werden, die bereichsübergreifend für das Bildungswesen relevant sind oder die regio-
nale Bildungslandschaft als Ganzes betreffen. Da ein kommunales Bildungsmonitoring in der Re-
gel nicht alle Fragestellungen ausführlich behandeln kann und sich ggf. den bildungspolitischen 
kommunalen Gestaltungszielen folgend auf Teilaspekte beschränken muss, sollen in den Grundin-
formationen die Strukturen der regionalen Bildungslandschaft sichtbar werden. Die Darstellung 
der Bildungsbereiche beschränkt sich daher allgemein auf Elementarbereich, Schulbereich (all-
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gemeinbildende und berufliche Schulen), Hochschulbereich, Weiterbildung und Jugendarbeit 
ohne Differenzierung nach den einzelnen Schul-, Hochschul- oder Weiterbildungseinrichtungen.

Der politische Stellenwert von Bildung zeigt sich unter anderem in den öffentlichen Ausgaben 
für Bildung. In den Kennzahlenbeschreibungen im Anhang sind unter Indikator „B5: Grundin-
formationen zu Bildungsausgaben“ monetäre Kennzahlen dargestellt. Bei der Berechnung der 
monetären Kennzahlen zu Bildungsfinanzen ergeben sich jedoch Herausforderungen, die unter 
den Kennzahlenbeschreibungen detailliert erläutert werden. Aus diesem Grund können Daten zu 
diesen Kennzahlen momentan nicht flächendeckend von Seiten der amtlichen Statistik zur Verfü-
gung gestellt werden. 

Einzige Kernkennzahl im Bereich der Grundinformationen zur Bildung ist aus diesem Grund 
momentan die Anzahl der Bildungsteilnehmerinnen und Bildungsteilnehmer (B7.1). Diese Dar-
stellung ist von großer Bedeutung für die Beurteilung der Humanressourcen im Kreis. Die Bil-
dungsbeteiligung ist ein Maßstab für den Bildungszugang der einzelnen Altersgruppen in der 
Kommune. Dabei werden die Bildungsteilnehmerinnen und Bildungsteilnehmer der einzel-
nen Bildungsbereiche auf die hierfür relevante Altersgruppe bezogen. Besonderes Augenmerk 
wird auf die Bildungsbeteiligung der 15- bis 19-Jährigen und der 20- bis 30-Jährigen gelegt, da 
in Zeiten des demografischen Wandels und des prognostizierten Fachkräftemangels eine gut 
ausgebildete Bevölkerung von immenser Bedeutung ist. Des Weiteren lässt die Darstellung 
der Bildungsbeteiligung nach dem Geschlecht und der Staatsangehörigkeit bzw. – sofern Da-
ten verfügbar sind – nach dem Migrationshintergrund Rückschlüsse auf die Chancengleich-
heit in den einzelnen Bildungsbereichen zu. Mit der Bereitstellung der Ergebnisse des Zensus 
kann für 2011 auch der Bildungsstand der Bevölkerung nach dem höchsten allgemeinbilden-
den und beruflichen Abschluss dargestellt werden (B8.1, B8.2), aktuelle Daten können mit 
dem nächsten Zensus, der planmäßig im Jahr 2021 durchgeführt werden soll, erwartet werden.  

Kernkennzahlen:

B7.1: 	 Bildungsteilnehmer/-innen nach Bildungsbereichen

Ergänzungskennzahlen:

B5.1: 	 Anteil der kommunalen Bildungsausgaben/-auszahlungen (Grundmittel) nach  
	 Bildungsbereichen an den kommunalen Gesamtausgaben/-auszahlungen  
	 (unmittelbare Ausgaben/Auszahlungen)

B5.2: 	 Laufende kommunale Bildungsausgaben/-auszahlungen (Grundmittel des  
	 Verwaltungshaushalts/der laufenden Verwaltung) je Einwohner/-in bzw.  
	 Einwohner/-in unter 30 Jahren

B5.3: 	 Ausgaben/Auszahlungen je Kind in öffentlichen Kindertageseinrichtungen

B5.4: 	 Ausgaben/Auszahlungen je Schüler/-in an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen 

B5.5: 	 Ausgaben/Auszahlungen je Schüler/-in an öffentlichen beruflichen Schulen

B5.6: 	 Öffentliche Schulbaumaßnahmen je Schülerin und Schüler  
	 (3 Jahres-Rhythmus)

B5.7: 	 Anteil der öffentlichen Bildungsinvestitionen an den Gesamtinvestitionen in % 
	 (3 Jahres Rhythmus)

B5.8: 	 Bildungsinvestitionen je Einwohner/-in

B5.9: 	 Gesamtinvestitionen je Einwohner/-in

B8.1: 	 Bevölkerung nach dem höchsten allgemeinbildenden Abschluss

B8.2: 	 Bevölkerung nach dem höchsten beruflichen Bildungsabschluss

B8.3: 	 Humankapitalindex

B9.1: 	 Anteil der Beschäftigten in Bildungseinrichtungen nach Bildungsbereichen  
	 an den Erwerbstätigen

Tabelle 3: Kennzahlen-Überblickstabelle: Grundinformationen
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3.2.3 Frühkindliche Bildung
Die kommunale Ebene verfügt im Bereich von Kindertageseinrichtungen  über einen umfassen-
den Gestaltungsspielraum. Wichtige Aspekte der bildungspolitischen Diskussion sind in diesem 
Zusammenhang die Sicherung eines umfassenden wohnortnahen Angebots, der Ausbau des 
Ganztagsangebots zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und – im Rahmen der 
Bemühungen zur Verkürzung der Gesamtschulzeit – die Verzahnung von vorschulischen Bil-
dungsangeboten und Grundschulen. In diesem Zusammenhang erhält die Gestaltung von flexib-
len Übergängen zunehmende Bedeutung. So fordert auch das im Oktober 2004 auf Bundesebene 
verabschiedete Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) den Ausbau qualifizierter Angebote zur Er-
ziehung, Bildung und Betreuung für Kinder im Vorschulalter.

Der weitreichende Gestaltungsspielraum der kommunalen Ebene bei Tageseinrichtungen soll-
te von den Kommunen in besonderer Weise genutzt und in der Bildungsberichterstattung her-
vorgehoben werden. Umfassende Betreuungsangebote für Kinder und die gute sachliche sowie 
personelle Ausstattung der Einrichtung gelten als begünstigende Standortfaktoren für die An-
siedlung von Fachkräften. Kooperationsmodelle mit dem örtlichen Gewerbe (z.B. Betriebskinder-
gärten, Plätze für ortsfremde Mitarbeiterkinder, flexible Betreuungsstrukturen) können als eines 
von vielen Beispielen für kommunal koordinierte Anstrengungen gelten, wie die demografische 
Entwicklung in der Kommune beeinflusst werden kann.

Die bildungspolitische Zielsetzung einer ausreichenden wohnortnahen Versorgung mit Kinder-
betreuungsplätzen kann mithilfe der Indikatoren überprüft werden, die sich auf die Anzahl der 
Einrichtungen und die Versorgung mit Plätzen sowie die Anzahl der Kinder in der Kindertages-
betreuung und -pflege und die Personalausstattung (Alters- und Qualifikationsstruktur) beziehen 
(C6, C7 und C9). Die Interpretation der in diesem Zusammenhang erhobenen Daten soll auf kom-
munaler Ebene zu einem besseren Überblick über die Versorgungssituation und zu einer besse-
ren Planung beitragen. Bei beiden Input-Indikatoren ist jeweils die geografische Komponente der 
Wohnortnähe zu beachten. In Zusammenhang mit der wohnortfernen Nutzung von Angeboten 
ist festzustellen, ob diese Nutzung aufgrund fehlender Angebote in Wohnortnähe oder wegen 
persönlicher Präferenzen (z.B. Nähe zum Arbeitsplatz der Eltern) gewählt wurde.

Die Qualität der Betreuungsangebote wird traditionell an Faktoren wie der Betreuungsrelation 
(C9.2) gemessen. Es wird davon ausgegangen, dass ein günstiger Betreuungsschlüssel als positi-
ves Qualitätsmerkmal gewertet werden kann. Gleichzeitig dienen die Daten dazu, die Angebote 
bedarfsgerecht zu strukturieren und zu verteilen: Verknüpft mit Sozialdaten kann in einzelnen 
Einrichtungen besonderer Betreuungsbedarf nachgewiesen und begründet werden.

Von Bedeutung ist auch der Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Schule. Die Anteile 
der Kinder, die früh oder spät eingeschult werden, haben Auswirkungen auf den Kapazitätsbedarf 
an Kindertageseinrichtungen. Daher ist hier auch die im Bereich der allgemeinbildenden Schulen 
ausgewiesene Verteilung der Einschulungen (D11.1) zu berücksichtigen.

Die altersgemäße Sprachentwicklung ist von großer Bedeutung für den weiteren Bildungsverlauf 
der Kinder. Bei den Ergebnissen von Sprachstandsuntersuchungen (C16.1) in Kindergärten sind 
die Anteile der Kinder, bei denen Förderbedarf ermittelt wurde und derer, die tatsächlich in För-
dermaßnahmen integriert wurden, für die Ausgestaltung der Fördermaßnahmen in Kindergär-
ten und Grundschulen besonders steuerungsrelevant.
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Kernkennzahlen:

C6.1: 	 Anzahl der Kindertageseinrichtungen

C7.1: 	 Kinder in der Kindertagesbetreuung

C7.2: 	 Besuchs- bzw. Betreuungsquote der Kindertagesbetreuung je 100 Kinder  
                           der gleichen Altersgruppe

C9.1: 	 Personalausstattung in Kindertageseinrichtungen

C9.2: 	 Betreuungsschlüssel in Kindertageseinrichtungen 

Ergänzungskennzahlen:

C7.3: 	 Auslastungsgrad von Plätzen in Kindertageseinrichtungen

C7.4: 	 Kinder in der Kindertagesbetreuung, die Eingliederungshilfe erhalten

C9.3: 	 Personal in Kindertageseinrichtungen nach beruflichem Abschluss

C16.1: 	 Ergebnisse von Sprachstandserhebungen in Kindertageseinrichtungen

Tabelle 4: Kennzahlen-Überblickstabelle: Frühkindliche Bildung

3.2.4 Allgemeinbildende Schulen
Die kommunale Ebene ist im Schulbereich in der Regel für die äußeren Schulangelegenheiten zu-
ständig, während das Land die inneren Schulangelegenheiten regelt. Ein kommunales Bildungs-
monitoring sollte sich deshalb zunächst auf Sachverhalte der äußeren Schulangelegenheiten kon-
zentrieren. Wichtige Aspekte der bildungspolitischen Diskussion sind dabei die Sicherung eines 
umfassenden wohnortnahen Schulangebots, der Ausbau des Ganztagsschulangebots und die 
Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Förderange-
bot. Darüber hinaus sind Kommunen an einem leistungsfähigen Schulsystem interessiert, damit 
die Schülerinnen und Schüler umfassende Kompetenzen bzw. qualifizierte Abschlüsse erwerben, 
die ihnen einen erfolgreichen Übergang in das Berufsbildungs- und Hochschulsystem ermögli-
chen, auch wenn die kommunale Ebene diese Bildungsprozesse nicht direkt steuern kann. Aller-
dings können die Kommunen Bildungsprozesse durch Unterstützungssysteme und Maßnahmen 
wie beispielsweise Schulsozialarbeit, Hausaufgabenbetreuung, Bildungsberatung, schulpsycho-
logische Dienste oder Medienstellen optimieren. Strukturwandel, Globalisierung und Internatio-
nalisierung unserer Gesellschaft erfordern, dass möglichst viele junge Menschen einen Abschluss 
des Sekundarbereichs II erwerben, zumindest aber das allgemeinbildende Schulwesen mit einem 
Abschluss verlassen. Deshalb kommt der Beobachtung der Absolventenstruktur eine besondere 
Bedeutung zu.

Für die Grundschulen ist der Anteil der früh bzw. spät eingeschulten Kinder von Bedeutung (D11.1). 
In Zusammenhang mit der Einschulung in Grundschulen ist die Gewährleistung eines wohnort-
nahen Schulangebots eine essentielle Aufgabe der kommunalen Ebene, da die Gemeinden und 
Kreise als Schulträger in der Verantwortung stehen, Kindern und Jugendlichen Bildungsangebote 
im angemessenen Abstand vom Wohnort zur Verfügung zu stellen (D6.1). 

Es besteht Einigkeit darüber, dass das Ganztagsschulangebot ausgebaut und inhaltlich ausgestal-
tet werden soll. Insofern sind Informationen über die Intensität der Nutzung von Ganztagsschul-
angeboten von Bedeutung (D6.3). Viele Schulträger streben ein flächendeckendes Ganztagsschul-
netz mit pädagogischer Kontur an, andere sehen lediglich ein umfassendes Betreuungsangebot 
vor Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsschluss vor.

Eine qualifizierte Schulbildung ist der Schlüssel für die individuellen Möglichkeiten der gesell-
schaftlichen Teilhabe einerseits und der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesamtgesellschaft 
andererseits. Ein Ziel der Bildungspolitik auf allen regionalen Ebenen ist es daher, einer möglichst 
großen Zahl von Jugendlichen – unabhängig von ihrer sozialen oder ethnischen Herkunft – einen 



27Anwendungsleitfaden

qualifizierten Schulabschluss zu vermitteln. Die Übergangsquote von Grund- auf weiterführende 
Schulen (D12.1) ist in dieser Hinsicht eine wichtige Kennzahl, auch wenn zunehmend Schulfor-
men im Sekundarbereich eingerichtet werden, die unterschiedliche Abschlüsse ermöglichen. 
Die Übergänge von der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II in Relation zur Gesamtzahl der 
Schülerinnen und Schüler dieser Schulstufe sind daher eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung 
des Strebens nach einem Bildungsabschluss, der zum Besuch einer Hochschule berechtigt (D12.2). 
Dabei sind auch Daten des beruflichen Schulwesens (z.B. berufliche Gymnasien) von Bedeutung. 
Gleiches gilt für die jährliche Zahl der Absolventinnen und Absolventen (D15.1) aufgeschlüsselt 
nach Abschlüssen, um das Bildungsniveau der Schülerinnen und Schüler nach Verlassen der allge-
meinbildenden Schulen darzustellen. Klassenwiederholungen (D13.1) werden in der öffentlichen 
Diskussion in zunehmendem Maße problematisiert. Zu einer vollständigen Beschreibung von Bil-
dungsverläufen gehören darüber hinaus Informationen über die Wechsel von Schülerinnen und 
Schülern zwischen verschiedenen Schularten (D12.3, D12.4). Die Bereitstellung verlässlicher Wer-
te und deren Interpretation gehören deshalb zu den Kernaufgaben der kommunalen Bildungs-
berichterstattung. Besonderes Augenmerk ist auch auf die Abgängerinnen und Abgänger ohne 
Abschluss der Sekundarstufe I (D15.2) zu richten, die – unter anderem – Probleme beim Übergang 
in die Berufsausbildung und das Erwerbsleben haben können. Durch die Beobachtung der Ent-
wicklung der Absolventenstruktur kann festgestellt werden, inwieweit ein Ziel wie etwa die Anhe-
bung des Qualifikationsniveaus erreicht wird.

Kernkennzahlen:

D6.1: 	 Anzahl der allgemeinbildenden Schulen

D7.1: 	 Anzahl der Schüler/-innen an allgemeinbildenden Schulen

D7.11 	� Anzahl der Schüler/-innen an allgemeinbildenden Schulen nach  

 	 ausgewählten Staatsangehörigkeiten

D9.1: 	 Ausstattung mit Lehrkräften an allgemeinbildenden Schulen

D11.1: 	 Anteil der früh bzw. spät eingeschulten Kinder

D12.1: 	 Übergangsquote von der Grundschule auf weiterführende Schulen

D12.2: 	 Übergangsquote von Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II

D12.3: 	 Quote der Schulartwechsel in den Klassenstufen 7 bis 9

D12.4: 	 Quote der Übergänge von und an Förderschulen

D13.1: 	 Anzahl der Klassenwiederholungen

D13.2: 	 Anteil der Klassenwiederholungen

D15.1: 	 Schulabgangsquote an allgemeinbildenden Schulen

D15.2: 	 Anteil der Schulabgänger/-innen ohne Abschluss der Sekundarstufe I/  
                           Hauptschulabschluss 

Ergänzungskennzahlen:

D6.2: 	 Zügigkeit von Schulen

D6.3: 	 Anteil der Teilnehmer/-innen an Ganztagesangeboten

D7.2: 	 Anteil der Bildungspendler/-innen an allgemeinbildenden Schulen

D7.3: 	 Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf die Schularten in Klassenstufe 7

D7.4: 	 Anzahl der Schüler/-innen an Förderschulen nach Förderschwerpunkten

D7.5: 	 Anzahl der inklusiv beschulten Kinder

D7.6: 	 Anteil der inklusiv beschulten Kinder

D10.1: 	 Schülerinnen und Schüler je Klasse

D11.2: 	 Durchschnittliches Einschulungsalter

D14.1: 	 Teilnahme allgemeinbildender Schulen an Fremd- und Selbstevaluation

D16.1:	 Durchschnittliche Punktzahl von Schülern/Schülerinnen bei Vergleichsarbeiten

Tabelle 5: Kennzahlen-Überblickstabelle: Allgemeinbildende Schulen
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3.2.5 Berufliche Bildung
Das vielfältige und komplexe Berufsbildungssystem befindet sich im kommunalen Bereich im 
steten Wechselspiel zwischen den Bedarfslagen der Betriebe in Industrie und Handel, Handwerk, 
freien Berufen und im öffentlichen Dienst einerseits und dem Nachfrageverhalten und -volumen 
junger Menschen, die eine Ausbildung anstreben. Eine größtmögliche Passung beider Ebenen ist 
erstrebenswert und kann in gewissen Grenzen auf regionaler Ebene gefördert werden. Die Kom-
plexität dieses Bildungssektors untersagt jedoch eine eindimensionale Zugangsweise, da etwa 
konjunkturelle Schwankungen und konkurrierende bzw. ergänzende Bildungsangebote aus be-
nachbarten Kommunen die Bildungsplanung im Berufsbildungsbereich maßgeblich beeinflussen.

Auf kommunaler Ebene liegt die Trägerschaft der beruflichen Schulen in weiten Teilen bei den 
Kreisen und kreisfreien Städten. Ein kommunales Bildungsmonitoring kann sich deshalb in star-
kem Maße auf die Ausgestaltung dieses Bildungsauftrags konzentrieren. Wichtige Aspekte der 
kommunalen Berufsbildungsdiskussion betreffen dabei immer wieder die angesprochene Pas-
sung zwischen Bedarfslagen der Wirtschaft und der Ausbildung junger Menschen. Gleichzeitig ist 
das Berufsbildungssystem von stetigen Wechselprozessen, einer uneinheitlichen Angebotsstruk-
tur und unterschiedlichen Akteuren geprägt. Aufgabe eines kommunalen Bildungsmonitorings 
ist es, für die regionale Ebene die aktuellen Strukturen aufzuzeigen und Anregungen zur Fortent-
wicklung zu geben.

Die beruflichen Schulen werden auf der regionalen Ebene aus Steuerungsgründen institutionell 
abgegrenzt. Deshalb ist es von großer Bedeutung, zwischen den folgenden fünf Teilbereichen zu 
unterscheiden:

Zentraler Ansatzpunkt für Maßnahmen zur Förderung der Berufsausbildung von Jugendlichen 
auf kommunaler Ebene ist der Übergang von der Schule in die Ausbildung. Nach wie vor sind hier 
die erworbenen allgemeinbildenden Schulabschlüsse von großer Bedeutung. Deshalb zählt die 
schulische Herkunft der Schülerinnen und Schüler an beruflichen Schulen sowohl in der Aufglie-
derung nach Schularten (E12.1) als auch in der Aufgliederung nach den Teilbereichen des Berufs-
bildungssystems (E12.3) zu den Kernkennzahlen für die Beobachtung dieses Bildungsbereichs. Die 
Kennzahlen geben einen Eindruck über die Chancen der Jugendlichen, eine qualifizierte Ausbil-
dung beginnen zu können, aber auch über das Risiko, zunächst eine weitere berufsqualifizierende 
Maßnahme durchlaufen zu müssen.

Als Kernkennzahl unabdingbar ist neben dem Überblick über das Bildungsangebot auf kommu-
naler Ebene (E6.1) die Anzahl der Schülerinnen und Schüler an beruflichen Schulen (E7.1). Durch 
eine Betrachtung im Zeitverlauf können Entwicklungen und Bedarfe sichtbar gemacht und mög-
liche Probleme beim Übergang von der Schule in die Berufsausbildung aufgezeigt werden.

Von besonderer Bedeutung ist auch die Ausbildungsbereitschaft der ansässigen Betriebe. Eine An-
näherung über die Anzahl der Auszubildenden nach Ausbildungsbereichen oder Berufsgruppen 
und deren Entwicklung kann diesen Sachverhalt sichtbar machen (E7.6). 

Die Vertragsauflösungsquote in der dualen Ausbildung (E15.3) muss im Blick behalten werden, 
weil unterbrochene oder abgebrochene Berufsbildungskarrieren den jungen Menschen einen 
Eintritt in den Arbeitsmarkt erschweren. Es sollte daher von Seiten der kommunalen Träger ge-
prüft werden, ob Unterstützungsangebote die Wahl eines adäquaten Ausbildungsberufs bzw. 
die Erreichung des ursprünglichen Ausbildungsziels fördern können. In Ergänzung hierzu ist die 
Erfolgsquote schulischer Bildungsgänge (E15.2) als weitere Kernkennzahl zu betrachten, welche 
dazu dient, die Effizienz der schulischen Ausbildung zu beurteilen. Dies ist für die Träger berufli-
cher Schulen von besonderer Bedeutung, da die vollzeitschulische Ausbildung häufig mit hohen 
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Investitionen in die Ausstattung der Schulen verbunden ist. Die zeitliche Entwicklung der Anzahl 
der Absolventinnen und Absolventen in der beruflichen Bildung lässt – in Zusammenhang mit 
Strukturdaten zur Wirtschaftsentwicklung – Rückschlüsse auf die generelle Entwicklung des be-
ruflichen Ausbildungsbereichs in der Region zu. So können Maßnahmen ergriffen werden, um 
sich abzeichnende Kapazitätsengpässe durch Fördermaßnahmen in Zusammenarbeit mit der ört-
lichen Wirtschaft auszugleichen. 

Darüber hinaus werden in zunehmendem Maße – in Ergänzung zu den an allgemeinbildenden 
Schulen erreichten Abschlüssen – an beruflichen Schulen allgemeinbildende Schulabschlüsse er-
worben. Diese Entwicklung ist bei der Analyse des Qualifikationsniveaus der Schulabsolventinnen 
und -absolventen zu berücksichtigen und in ihrer regionalen Bedeutung zu würdigen (E15.1).

Kernkennzahlen:

E6.1: 	 Anzahl der beruflichen Schulen

E7.1: 	 Anzahl der Schüler/-innen an beruflichen Schulen

E7.2: 	 Anzahl der Schüler/-innen nach den Teilbereichen des Berufsbildungssystems

E9.1: 	 Ausstattung mit Lehrkräften an beruflichen Schulen

E12.1: 	 Neu eingetretene Schüler/-innen an beruflichen Schulen

E12.3: 	 Anteil neu eingetretener Schüler/-innen nach Teilbereichen des  
                           Berufsbildungssystems

E15.1: 	 An beruflichen Schulen erworbene allgemeinbildende Schulabschlüsse

E15.2: 	 Erfolgsquote beim Abschluss beruflicher Bildungsgänge

E7.6: 	 Anzahl der Auszubildenden

E15.3: 	 Vertragsauflösungsquote 

Ergänzungskennzahlen:

E7.3: 	 Anteil der Schüler/-innen nach den Teilbereichen des Berufsbildungssystems

E7.4: 	 Anteil der Bildungspendler/-innen an beruflichen Schulen

E10.1: 	 Schüler/-innen je Klasse an beruflichen Schulen

E14.1: 	 Teilnahme beruflicher Schulen an Fremd- und Selbstevaluation

E6.2: 	 Betriebliche und außerbetriebliche Ausbildungsstätten nach Wirtschaftszweigen

E6.3: 	 Ausbildungsbetriebsquote

E7.5: 	 Ausbildungsquote

E7.7: 	 Anteile der Auszubildenden nach Ausbildungsbereichen oder Berufsgruppen

E7.8: 	 Angebots-Nachfrage-Relation in der dualen Berufsausbildung

E12.4: 	 Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge

E12.5: 	 Anteile neu abgeschlossener Ausbildungsverträge nach Ausbildungsbereichen oder  
	 Berufsgruppen

E15.4: 	 Erfolgsquote in der dualen Berufsausbildung

E15.5: 	 Anzahl der Vertragslösungen

Tabelle 6: Kennzahlen-Überblickstabelle: Berufsbildende Schulen/Duale Berufsausbildung

3.2.6 Hochschulen
Im Bereich der Hochschulen haben die Kreise und Kommunen in der Regel nur ein geringes Ein-
flusspotenzial. Sie können beispielsweise nicht das Angebot der Hochschulen oder die Qualität der 
Ausbildung steuern. Anders als im Schulbereich gehört auch die sachliche Ausstattung der Hoch-
schulen nicht zu den Aufgaben einer Kommune. Sie kann allenfalls durch die Bereitstellung von 
Baugrund oder günstigen Konditionen bei der Gebäudevermietung Einfluss auf die Ansiedlung 
nehmen.
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Hochschulen können jedoch ein wichtiger Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung von Regio-
nen sein. Studierende können an Standorten mit größeren Hochschulen einen wesentlichen Teil 
der Bevölkerung ausmachen. Sie haben somit Einfluss auf die lokale Nachfrage nach Gütern und 
Dienstleistungen. Für kommunale Entscheidungsträger ist hier ggf. die Frage der Förderung von 
preisgünstigem Wohnraum für Studierende, insbesondere vor dem Hintergrund der stetig stei-
genden Kosten für Wohnraum in Ballungsgebieten, von Bedeutung. Über die Darstellung der je-
weiligen Anzahl der Hochschulen und Studierenden (F6.1 und F7.1) kann sowohl die Bedeutung 
des Hochschulbereichs für die Kommune als auch dessen Entwicklung aufgezeigt werden. Das 
Hochschulpersonal (F9.1) besteht zu einem hohen Anteil aus hochqualifizierten Erwerbstätigen. 
Sie bieten damit ein Potenzial für Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten, ggf. in Kooperation 
mit ansässigen oder überregionalen Unternehmen. Dies kann zu einer Stärkung der Wirtschafts-
kraft am Standort der Hochschule beitragen. Die wirtschaftliche Bedeutung eines Hochschuls-
tandorts für die Region sollte Anreiz sein, kontinuierlich die Entwicklung der Hochschulen zu 
verfolgen.

Zu den weiteren Kernkennzahlen zählt die Herkunft der Studierenden (F7.3). Sie gibt Aufschluss 
über die Attraktivität des Hochschulstandorts. Diese wird wesentlich geprägt vom Studienange-
bot der Hochschule, aber auch das Umfeld (z.B. das Angebot an Wohnraum, das kulturelle Ange-
bot, Anlaufstellen für ausländische Studierende) ist ein Einflussfaktor bei der Entscheidung für 
einen Studienort. Die Kennzahl bringt unter anderem zum Ausdruck, inwieweit es gelingt, junge 
Menschen aus anderen Regionen anzuziehen.

Umgekehrt ist die Analyse des Studienortes der Studierenden aus dem Kreisgebiet (F7.4), d.h. der 
Schulabsolventinnen und Schulabsolventen, die im betreffenden Kreis oder in der kreisfreien Stadt 
ihre Hochschulzugangsberechtigung erworben haben, ein Hinweis dafür, ob die Studienberech-
tigten in der näheren Umgebung ein angemessenes Studienangebot finden. Je weiter entfernt die 
Hochschule vom Herkunftsort der Studierenden ist, umso geringer ist möglicherweise die Nei-
gung der späteren Absolventinnen und Absolventen, in die Heimatregion zurückzukehren.

Da die Erhöhung  der Zahl der Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen ein zentra-
les bildungspolitisches Ziel darstellt, ist es wichtig zu beobachten, ob die Personen, die ihre Hoch-
schulzugangsberechtigung an Schulen des Kreises erworben haben, auch tatsächlich ein Hoch-
schulstudium beginnen. Eine Aussage lässt sich hierzu mit der Hilfe der Kernkennzahlen D15.1, 
E15.1 und F7.4 treffen.

Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen bilden ein qualifiziertes Arbeitskräftepo-
tenzial für die ansässige Wirtschaft. Die Zahl der Absolventinnen und Absolventen (F15.1) gibt Auf-
schluss darüber, in welchem Umfang qualifizierte junge Akademikerinnen und Akademiker für 
die Betriebe in den einzelnen Branchen am Ort zur Verfügung stehen. 
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Kernkennzahlen:

F6.1: 	 Anzahl der Hochschulstandorte

F7.1: 	 Anzahl der Studierenden

F7.3: 	 Herkunft der Studierenden

F7.4: 	 Studienort der Studierenden aus dem Kreisgebiet

F9.1: 	 Hochschulpersonal

F15.1: 	 Anzahl der Hochschulabsolventen/-innen 

Ergänzungskennzahlen:

F7.2: 	 Anzahl der Studierenden bezogen auf die Bevölkerung

F7.5: 	 Anzahl der Gasthörer/-innen

F9.2: 	 Anteil des Hochschulpersonals an der Zahl der Erwerbstätigen

Tabelle 7: Kennzahlen-Überblickstabelle: Hochschulen

3.2.7 Weiterbildung
Lern- und Bildungsprozesse spielen nicht nur im Kindes- und Jugendalter eine Rolle. Sie haben 
auch im Erwachsenenalter für die Teilhabe am Erwerbsleben und die Sicherstellung von Human-
ressourcen in einer zunehmend älter und ethnisch-kulturell vielfältiger werdenden Gesellschaft 
eine herausragende Bedeutung. Weiterbildung ist ein wichtiger Faktor bei der regionalen Ent-
wicklung, der insbesondere Wirkungen in den Bereichen der regionalen Wirtschafts- und Ar-
beitsmarktpolitik entfaltet, aber auch im Zusammenhang mit Kultur-, Sozial- und Gesundheits-
politik eine Rolle spielt. Im Kontext einer kommunalen Wirtschaftsförderung erhält oder fördert 
ein breites und qualitativ hochwertiges Weiterbildungsangebot die Wettbewerbsfähigkeit der 
ansässigen Betriebe, unterstützt wirtschaftliche Entwicklungen, erhöht die Attraktivität für Neu-
ansiedlungen und trägt zur Verbesserung des Images einer Kommune bei. Ziele kommunaler 
Wirtschaftsförderungs- und Arbeitsmarktpolitik  sind vor allem auf die Förderung von  Beschäf-
tigung z.B. in Wachstumskernen und Zukunftsbranchen gerichtet, um die Attraktivität als Wirt-
schaftsstandort ebenso wie als Wohnort zu erhalten oder zu verbessern. Weiterbildung darf in-
des nicht nur begrenzt auf  wirtschaftliche Aspekte betrachtet werden, sondern sie berührt alle 
Daseinsbereiche. Sie fördert die politische Willensbildung, vermittelt Alltagswissen, das ein ge-
sundes und bewusstes Leben ermöglicht und unterstützt zivilgesellschaftliches Engagement. Sie 
kann Defizite früherer Bildungsprozesse kompensieren, indem sie neue Lernchancen bietet und 
damit die Möglichkeiten  einer angemessenen Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Le-
ben eröffnet. Wichtige Beiträge leistet Weiterbildung zudem zur Integration Zugewanderter und 
zum Umgang mit wachsender kultureller Diversität der Gesellschaft.

In der Weiterbildung nehmen Volkshochschulen eine zentrale Rolle ein: Sie werden i.d.R. von 
Kommunen als eigene Weiterbildungseinrichtungen betrieben oder unterstützt. Dies eröffnet die 
Möglichkeit zur direkten Gestaltung. Außerdem liefert die Leistungsstatistik der Volkshochschu-
len jährlich auf kommunaler Ebene differenzierte Daten (z.B. über die Zahl und Struktur der Teil-
nehmenden oder die Themenstrukturen der durchgeführten Veranstaltungen). Anhaltspunkte 
für Umfang und Qualität des Volkshochschulangebots geben die Kennzahlen zur Personalstruk-
tur der örtlichen Volkshochschulen. In Kombination mit Finanzdaten beschreiben sie die Ressour-
cen, die durch Zuschüsse von Städten, Gemeinden und Kreisen nicht unwesentlich beeinflusst 
werden können.

Zur beruflichen Weiterbildung stehen regionalisierte Daten über die Statistik zur Förderung der 
beruflichen Weiterbildung der Bundesagentur für Arbeit und der Weiterbildung an Fachschulen 
zur Verfügung. Informationen zu Integrationskursen liefert die Geschäftsstatistik des Bundes-
amts für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Insgesamt können angesichts der Vielfältigkeit der 
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Anbieter wie der Angebotsstrukturen zum gegenwärtigen Zeitpunkt  jedoch nur Teilbereiche des 
Weiterbildungssektors durch Kennzahlen beschrieben werden.

Von besonderem Interesse sind die Entwicklungen der Weiterbildungsaktivitäten unterschied-
licher Bevölkerungsgruppen. Um die Struktur der Teilnehmenden an Weiterbildung und damit 
auch soziale Selektionsprozesse abzubilden, gehört die Teilnahmequote an den Angeboten der 
Volkshochschulen zu den Kernkennzahlen (G7.1). Mit ihrer Hilfe können Rückschlüsse darauf 
gezogen werden, welche Bevölkerungsgruppen von Weiterbildungsangeboten erreicht werden 
und inwieweit das bildungspolitische Ziel Bildungsbenachteiligung abzubauen erreicht wird.

In das Aufgabenspektrum der Arbeitsmarktpolitik fällt die Verhinderung oder Reduzierung von 
Arbeitslosigkeit. Im Kontext von regionaler Arbeitsmarktpolitik können von Arbeitslosigkeit 
bedrohten oder betroffenen Personen Weiterbildungsmaßnahmen angeboten werden. Für die 
Analyse  der Ausrichtung auf Ziele und Zielgruppen werden Daten über die Anzahl der Eintritte in 
Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Weiterbildung, differenziert nach Alter, Geschlecht 
und Art des Abschlusses der Maßnahme benötigt (G7.4). 

Informationen zum regionalen Versorgungsgrad mit Weiterbildung über die Anzahl und Art der 
Weiterbildungseinrichtungen sowie über die Angebotsstruktur in der betreffenden Kommune 
liegen häufig nur partiell vor. Für einen validen Überblick müssen Daten nicht selten neu gewon-
nen und Formen kontinuierlicher Aktualisierung entwickelt und koordiniert werden. Weiter-
führende Hinweise sowie exemplarische Vorgehensweisen für den Aufbau eines kommunalen 
Bildungsmonitorings im Bereich Weiterbildung sind der Handreichung „Weiterbildung als Ge-
genstand des kommunalen Bildungsmonitorings“21  zu entnehmen.

 
21.	 Vgl.  Ambos, Ingrid / Middendorf, Lena / Weiß, Christina (2017): Weiterbildung als Gegenstand des  kommunalen Bildungsmonitorings. 

Handreichung. Bonn.
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Kernkennzahlen:

G6.1: 	 Anzahl der Volkshochschulen 

G7.1: 	 Teilnahmequoten an Volkshochschulen

G9.1: 	 Personalausstattung an Volkshochschulen

Teilbereich G.b: Förderung der beruflichen Weiterbildung

G7.4: 	 Anzahl der Eintritte in Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Weiterbildung 

Ergänzungskennzahlen:

Teilbereich G.a: Volkshochschulen:

G5.1: 	 Finanzierungsstruktur der Volkshochschulen

G5.2: 	 Öffentlicher Zuschuss je Teilnahmefall an Volkshochschulen

G6.2: 	 Angebotsstruktur der Volkshochschulen

G6.3 	 Angebotsstruktur der Integrationskurse an Volkshochschulen

G7.2: 	 Zahl der Teilnahmefälle an Volkshochschulen je 1.000 Einwohner/-innen

G7.3: 	 Zahl der Teilnehmenden je Veranstaltung an Volkshochschulen

G7.7: 	� Anzahl der Teilnehmenden an Integrationskursen an Volkshochschulen

G9.2: 	 Anzahl der Kursleitenden an Volkshochschulen

G10.1: 	 Zahl der Unterrichtsstunden je 1.000 Einwohner/-innen an Volkshochschulen

G10.2: 	 Unterrichtsstunden je hauptberuflich pädagogisch Tätigem an Volkshochschulen

G10.3: 	 Veranstaltungen je hauptberuflich pädagogisch Tätigem an Volkshochschulen

G15.3:	� Anzahl der Teilnehmenden an Prüfungen an Volkshochschulen: Einbürgerungstest und 
Deutschtest für Zuwanderer (BAMF)

Teilbereich G.b: Förderung der beruflichen Weiterbildung

G7.5: 	 Beteiligungsquote an arbeitsmarktbezogener Weiterbildung

G15.1: 	� Eingliederungsquote von Teilnehmenden an Maßnahmen zur Förderung  
der beruflichen Weiterbildung

Teilbereich G.c: Berufliche Weiterbildung an Fachschulen

G7.6: 	 Schülerinnen und Schüler in Bildungsgängen zur beruflichen Weiterbildung an Fachschulen

G12.1: 	 Neueintritte in Bildungsgänge zur beruflichen Weiterbildung an Fachschulen 

G15.2:	 Erfolgsquote in Bildungsgängen zur beruflichen Weiterbildung an Fachschulen

Teilbereich G.d: Integrationskurse (BAMF-Statistik)

G7.8: 	 Anzahl der neuen Kursteilnehmer an Integrationskursen (BAMF)

G10.4: 	 Anzahl der begonnenen Integrationskurse (BAMF)

G10.5: 	 Anzahl der beendeten Integrationskurse (BAMF)

G15.4:	 Anzahl der Kursabsolventen von Integrationskursen (BAMF)

Tabelle 8 - Kennzahlen-Überblickstabelle: Weiterbildung
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3.2.8 Non-formale und informelle Lernwelten
Non-formale und informelle Lernwelten bieten Lerngelegenheiten und -situationen außerhalb 
institutionalisierter Bildungssettings. Museen, Bibliotheken, Naturparks, Botanische Gärten und 
ähnliche Einrichtungen dienen gleichzeitig Unterhaltungs- und Bildungszwecken. Damit ver-
einen sie auf sich Attribute, die Lernen zu einem beiläufigen und automatischen Effekt machen. 
Darüber hinaus stellen sie  Standortfaktoren dar, die  Menschen aus anderen Regionen anziehen 
und von großen Teilen der Bevölkerung als  Bildungsressourcen wahrgenommen werden. Kreise, 
kreisfreie Städte und Gemeinden sind bestrebt, diese Bildungsstätten auszubauen und zu pflegen, 
auch wenn sich viele Kommunen in einer schwierigen finanziellen Lage befinden.

Die kommunale Ebene kann den Ausbau non-formaler und informeller Lernwelten maßgeb-
lich steuern. Kommunen, die diese Aufgabe vernachlässigen, laufen Gefahr, an Attraktivität als 
Wohn- und Arbeitsort zu verlieren. Die Pflege und der Ausbau unterschiedlicher Institutionen 
und Dienstleistungen in diesem Bereich können mit Hilfe von Daten strukturiert und effektiver 
gestaltet werden. Wenn z.B. der politische Wille für eine wohnortnahe Versorgung der Bevölke-
rung mit gut ausgestatteten Bibliotheken artikuliert wurde, kann überprüft werden, in welchem 
Maße dieser Anspruch erfüllt ist. So können der Medienbestand (H6.2) zur Beurteilung der Bedeu-
tung, die Kommunen ihren Bibliotheken zumessen, und die Mediennutzung (H7.1, H7.2)  für die 
Inanspruchnahme durch die Bevölkerung herangezogen werden.

Viele Einrichtungen des non-formalen und informellen Lernens erfüllen über die Bildungsaspekte 
hinaus die Funktion von Stadtteil- und Kulturzentren, die  z.B. die Jugendarbeit ergänzen und für 
die soziale Kohäsion sorgen können. Die Reichweite von öffentlich, nach dem Kinder- und Jugend-
hilfegesetz geförderten Maßnahmen der Jugendarbeit kann durch den Anteil der Jugendlichen, 
die an solchen offenen Angeboten teilnehmen, abgeschätzt werden (H7.7). Um den Bezug zu qua-
litativen Aspekten der Jugendarbeit herzustellen, sollte die Kennzahl durch narrative Erläuterun-
gen zu den durchgeführten Maßnahmen und zu den von den Kommunen verfolgten Zielsetzun-
gen in diesem Bereich ergänzt werden. Zusätzlich könnten Bildungsmaßnahmen in kulturellen 
Einrichtungen (zielgruppenspezifische Führungen, Thementage und Besuche mit Schulklassen 
oder ähnliches) erhoben, beschrieben und gegebenenfalls ergänzend quantifiziert werden.
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Kernkennzahlen:

H5.1: 	 Ausgaben für Bibliotheken

H6.1: 	 Anzahl der Bibliotheken

H6.2: 	 Bereitgestellte Medien je Einwohner/-in

H7.1: 	 Entliehene Medien je Einwohner/-in

H7.2: 	 Aktive Nutzer/-innen von Bibliotheken

H7.7: 	 Teilnehmende an öffentlich geförderten Maßnahmen der Jugendarbeit je 
 	 gleichaltriger Bevölkerung 

Ergänzungskennzahlen:

H5.2: 	 Ausgaben für Bibliotheken je Einwohner/-in

H5.3: 	 Ausgaben für Museen / Ausstellungen je Einwohner/-in

H5.4: 	 Ausgaben für Zoos, Naturparks und Botanische Gärten je Einwohner/-in

H5.5: 	 Öffentliche Förderung von Musikschulen und Musikpflege je Einwohner/-in

H5.6: 	 Ausgaben für Jugendarbeit je Jugendlichem/-r

H6.3: 	 Anzahl der Museen / Ausstellungen

H6.4: 	 Anzahl der Veranstaltungen in Zoos, Naturparks, Botanischen Gärten

H6.5: 	 Anzahl der öffentlich geförderten Maßnahmen der Jugendarbeit

H7.3: 	 Besuche von Museen / Ausstellungen je Einwohner/-in

H7.4: 	 Besuche von Zoos, Naturparks und Botanischen Gärten je Einwohner/-in

H7.5: 	 Besuche von Theater- /Opernveranstaltungen je Einwohner/-in

H7.6: 	 Teilnehmende an Kursen an öffentlichen und privaten Musikschulen je Einwohner/-in

H9.1: 	 Anzahl der ausgebildeten Jugend- und Trainingsleiter/-innen in Vereinen

Tabelle 9: Kennzahlen-Überblickstabelle: Non-formale und informelle Lernwelten

3.2.9 Bildungsnetzwerke / Bildungsberatung
Das Leitbild des Lebenslangen Lernens bedingt, dass die bildungsbereichsübergreifende Zusam-
menarbeit und die darüber hinaus gehende Einbeziehung anderer gesellschaftlicher Bereiche 
(wie z.B. der Wirtschaft) intensiviert werden.

Zudem ist zu beobachten, dass im Bildungsbereich wichtige und entscheidende Weichenstellun-
gen in der kreisfreien Stadt oder im Kreis vorgenommen werden und nach maßgeschneiderten, 
auf die kommunalen Bedürfnisse und Möglichkeiten ausgerichteten Lösungen gesucht wird, 
wobei Netzwerkaktivitäten eine bedeutsame Rolle spielen. Die Etablierung eines kommunalen 
Bildungsmanagements, das durch die Zusammenführung aller relevanten Akteure und daten-
gestützt Bildungsangebote vor Ort koordiniert und steuert, ist Kernziel des aktuellen BMBF-Pro-
gramms „Transferinitiative“ und seiner verschiedenen Förderschwerpunkte. Dabei wird an Ergeb-
nisse von Programmen wie „Lernende Regionen“ und „Lernen vor Ort“ angeknüpft. 

Der Aufbau von Netzwerken, kommunalen Bildungsbüros oder bereichsübergreifenden Einrich-
tungen zur Bildungsberatung lassen sich nicht nach einer einheitlichen Vorgabe in Kennzahlen 
fassen. Die örtlichen Gegebenheiten hinsichtlich der Kooperationspartner, der einbezogenen Bil-
dungsbereiche und der Zielsetzungen sowie der durchlaufenen Entwicklung und der damit ge-
sammelten Erfahrungen erfordern eine individuelle Erfassung der durchgeführten und geplan-
ten kommunalen Aktivitäten in narrativer Form. In einem Bildungsbericht sollten die wichtigsten 
nachhaltigen Projekte, Initiativen und Maßnahmen anhand ihrer Konzepte und Wirkungen dar-
gestellt werden. Der Fokus sollte auf Aktivitäten gerichtet sein, die – über die bislang behandelten 
Bildungsbereiche hinaus oder sie verbindend – diese Ziele verfolgen:
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4. Die Arbeit mit dem Anwendungsleitfaden in der Praxis

Beim Einstieg in die Arbeit mit dem Anwendungsleitfaden stellen sich für die Kommunen zwangs-
läufig viele Fragen. Die grundlegendsten sind dabei sicherlich die des Ziels und des Umfangs eines 
kommunalen Bildungsmonitorings. Abhängig von der Zielsetzung muss dabei festgelegt werden, 
welche Informationen benötigt werden, um steuerungsrelevantes Wissen zu generieren und 
welche Indikatoren bzw. Kennzahlen dafür zur Verfügung stehen. Welche Bildungsbereiche und 
Problemlagen sind in der Kommune von besonderem Interesse und wo liegen auf Grundlage der 
Ergebnisse des Monitorings die Handlungs- und Steuerungsmöglichkeiten für die Kommunal-
politik? Und wie und von wem können die erarbeiteten Befunde im Anschluss genutzt werden?  
Diese Fragen können ebenso wenig vom Anwendungsleitfaden beantwortet werden wie Fragen 
zu Organisationstrukturen und Ressourceneinsatz bei der Planung und Etablierung eines kom-
munalen Bildungsmonitorings. Der Anwendungsleitfaden kann keinen eindeutig definierten 
Handlungsplan zum Aufbau eines kommunalen Bildungsmonitorings liefern, aber er stellt einen 
Orientierungsrahmen, eine theoretische Fundierung und eine differenzierte Übersicht über das 
Datenangebot auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte für eine auf Kontinuität angelegte kom-
munale Bildungsberichterstattung dar.

Bisher wurden zentrale Anforderungen an ein kommunales Bildungsmonitoring und deren Um-
setzungen im Anwendungsleitfaden dargestellt. Hervorzuheben ist, dass es nicht Zielsetzung sein 
kann, dieses als Selbstzweck durchzuführen. Die Erfassung von Daten aus dem Bildungsbereich 
und die Darstellung dieser in Kennzahlen und Indikatoren allein tragen noch nicht zur Verbesse-
rung der kommunalen Bildungslandschaft bei, können aber die Diskussion von Bildungsthemen 
anstoßen, relevante Informationen für bildungspolitische Entscheidungen liefern und somit ein 
datenbasiertes Bildungsmanagement in der Kommune unter Einbeziehung der relevanten Ak-
teure unterstützen.22

Ein erster Schritt beim Aufbau eines kommunalen Bildungsmonitorings ist die Identifikation der 
Ziele des Monitorings sowie der kommunal relevanten Themen und Fragestellungen und die da-
mit verbundene Auswahl der Kennzahlen und Indikatoren. Durch die im Anwendungsleitfaden 
vorgeschlagenen Kennzahlen ist sowohl ein Einstieg in die Thematik im Rahmen der Kernkenn-
zahlen, als auch gleichzeitig ein breit angelegtes Monitoring durch die Erweiterung von Indika-
toren durch Ergänzungskennzahlen in ausgewählten Bildungsbereichen möglich. Der Umfang 
eines alle relevanten Bereiche einer modernen Bildungsbiographie umfassenden Monitorings 
erfordert Schwerpunktsetzungen. Daher wird eine Auswahl prägnanter Bildungsbereiche und 
-aspekte empfohlen, um im weiten Feld unterschiedlicher Bildungsgelegenheiten und -anlässe 
für die Berichterstattung eine kommunalspezifische Akzentuierung zu setzen.

4.1 Datengrundlagen und Zugangswege
Die primären Fragen bei der Arbeit mit Kennzahlen und Indikatoren betreffen die Datenverfüg-
barkeit und den Datenzugang. Ohne entsprechende Rohdaten kann keine Kennzahl und damit 
auch kein Indikator erstellt werden. Zur Erstellung eines kommunalen Bildungsberichts oder ei-
ner anderen Produktform der Bildungsberichterstattung müssen in der Regel Daten aus unter-
schiedlichen Quellen und teilweise in unterschiedlicher regionaler Gliederung zusammengeführt 
werden. Hierfür kann auf eine Vielzahl von Datenquellen, von der amtlichen und nichtamtlichen 
Statistik über kommunale Datenquellen bis hin zu eigenen Erhebungen zurückgegriffen werden. 
Tabelle 10 enthält einen Überblick der für ein kommunales Bildungsmonitoring nutzbaren Daten-
quellen, deren Daten mindestens auf Kreisebene vorliegen.

 
22.	 Vgl. hierzu auch Projektteam „Kommunales Bildungsmonitoring“ (2011): S. 8f.



Anwendungsleitfaden 37

Amtliche Statistik: Kommunale und sonstige Statistiken:

•  Kinder- und  Jugendhilfestatistik

•  Berufsbildungsstatistik

•  Hochschulstatistik

•  Schulstatistik (allgemeinbildend, berufsbildend)

•  Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen

•  Bevölkerungsstatistik

•  Wanderungsstatistik

•  Erwerbstätigenstatistik

•  Statistiken öffentlicher Haushalte

•  �Statistik der sozialversicherungspflichtig  
Beschäftigten

•  Mikrozensus (ab 500.000 Einwohner)

Kommunal

•  Einschulungsuntersuchungen

•  Schulentwicklungsplanung

•  Jugendhilfeplanung

•  Daten kommunaler Statistikstellen

•  Daten der Dezernate, Fachdienste und Ämter

Nicht-kommunal

•  Daten von IHK, HWK und LWK

•  Sprachstandserhebungen

•  Schulevalutionen (intern und extern)

•  Lernstandserhebungen

•  �Statistiken kultureller Einrichtungen (Museen, 
Theater, Musikschulen etc.)

•  Deutsche Bibliotheksstatistik

•  Statistiken der Sportverbände

•  �Daten nachgeordneter Behörden von Ministerien 
und Instituten

•  Einrichtungen von Gewerkschaften

•  Politische Parteien, Stiftungen oder Verbände

•  Kirchliche Bildungseinrichtungen

Halbamtliche Statistik

•  Statistik der Bundesagentur für Arbeit

•  Volkshochschulstatistik

Tabelle 10: Übersicht über für ein kommunales Bildungsmonitoring nutzbare Datenquellen23 

In Deutschland wird der Großteil der Daten von der amtlichen Statistik (Statistische Ämter des 
Bundes und der Länder) erhoben und zur Verfügung gestellt. Für die regelmäßige Bereitstellung 
von Daten auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte sind grundsätzlich die Statistischen Landes-
ämter verantwortlich. Die Daten der amtlichen Statistik haben den Vorteil, dass sie in vergleich-
barer Form für alle Kreise und kreisfreien Städte vorliegen und eine Aggregation zu Landes- und 
Bundesergebnissen ermöglichen. Dies erleichtert Vergleiche zwischen den Kommunen (unter 
Berücksichtigung der landesspezifischen Besonderheiten der Bildungssysteme und der örtli-
chen Rahmenbedingungen) sowie mit der Landes- und Bundesebene. Zudem sind die Daten der 
amtlichen Statistik plausibilisiert und entsprechen den Gütekriterien Validität, Objektivität und 
Reliabilität.

Neben den Statistischen Landesämtern erhebt und veröffentlicht die Kommunalstatistik (kom-
munale statistische Ämter oder kommunale Statistikstellen) Daten und Informationen zu vielen 
Lebensbereichen. Insbesondere zum Bevölkerungsstand, dessen Fortschreibung sowie zu den 
Bevölkerungsbewegungen und weiteren soziodemografischen Merkmalen kann die Kommunal-
statistik Daten zur Verfügung stellen. In der Regel sind kommunale Statistikstellen oder kommu-
nale statistische Ämter in den kreisfreien Städten angesiedelt, in den Landkreisen sind sie dagegen 
seltener vertreten. Daten kommunaler Stellen weisen häufig eine kleinräumigere Gliederung auf. 
Unter dem Gesichtspunkt von interkommunaler oder (über-)regionaler Vergleichbarkeit und auf-
grund der unterschiedlichen Datenverfügbarkeit in den Kommunen empfiehlt es sich jedoch, in 
erster Linie auf die Daten der Statistischen Landesämter zurückzugreifen, da die Daten dort in ver-
gleichbarer Form erhoben und aufbereitet werden.  

In Folge der Arbeiten im Programm „Lernen vor Ort“ stellt die amtliche Statistik seit Juni 2013 als 
Serviceleistung für interessierte Kommunen die Kernkennzahlen des Anwendungsleitfadens aus 
dem Datenangebot der amtlichen Statistik kostenlos und öffentlich zugänglich in der „Kommu-

 
23.	 nach Siepke 2015, eigene Ergänzungen
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nalen Bildungsdatenbank“24 zur Verfügung. Über diese internetbasierte Datenbank lassen sich 
die gewünschten Kernkennzahlen auf der Ebene der Kreise und kreisfreien Städte schnell und 
komfortabel in unterschiedlichen Datenformaten abrufen. Eine weitere zentrale Datenquelle ins-
besondere für die Rahmenbedingungen von Bildung ist zudem die Regionaldatenbank Deutsch-
land25, die ebenfalls ein Angebot der amtlichen Statistik ist und eine Fülle von kostenlos abrufba-
ren Daten auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte bereitstellt.  

Für Datenanforderungen in anderer regionaler Abgrenzung oder für Daten zu Ergänzungskenn-
zahlen aus dem Datenangebot der amtlichen Statistik können Anfragen direkt an das zuständige 
Statistische Landesamt gestellt werden. Unter Wahrung des Datenschutzes und unter Berücksich-
tigung der Aufbereitungsmöglichkeiten stellt das jeweils zuständige Landesamt die angeforder-
ten Daten bereit. Auch zu Fragen hinsichtlich landesspezifischer Besonderheiten in der Datener-
hebung und der Methodik können die Statistischen Landesämter Auskunft geben. Für den Aufbau 
eines kommunalen Bildungsmonitorings bietet sich eine Zusammenarbeit mit dem zuständigen 
Statistischen Landesamt an. Die Kontaktdaten der für das Kommunale Bildungsmonitoring ver-
antwortlichen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner finden sich auf der Website der Kom-
munalen Bildungsdatenbank.

Das kommunale Bildungsmonitoring wird auch auf Daten zurückgreifen, die nicht bei den Statis-
tischen Landesämtern oder dem Statistischen Bundesamt vorliegen. Bei einigen Ergänzungskenn-
zahlen bzw. bei der Erstellung regionaler Schwerpunktthemen ist der Kreis oder die kreisfreie 
Stadt zum Teil auf andere regionale und kommunale Datenquellen angewiesen. Dabei sollte – so-
weit möglich – auf Daten aus sekundärstatistischen Quellen zurückgegriffen werden. Diese Daten 
sind nicht eigens für den Zweck der Erstellung der jeweiligen Kennzahl erhoben worden, sondern 
wurden bereits im Vorfeld im Rahmen anderer Fragestellungen oder als Verwaltungsdaten ermit-
telt. Beispiele hierfür sind die Daten aus kommunalen Einrichtungen, beispielsweise Einwohner-
meldeämtern, Jugendämtern oder Gesundheitsämtern, aber auch Daten der Bundesagentur für 
Arbeit, des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung oder der Deutschen Bibliotheksstatistik. 
Der Anwendungsleitfaden berücksichtigt auch Indikatoren und Kennzahlen, die mit Hilfe von 
Daten aus Quellen außerhalb der amtlichen Statistik berechnet werden. Die in ihm enthaltenen 
Kennzahlen lassen sich auf Basis vorhandener Daten berechnen. Die Kreise und kreisfreien Städte 
müssen hierfür keine eigenen Erhebungen durchführen. Insbesondere im Bildungsbereich exis-
tieren in Deutschland etliche zusätzliche sekundärstatistische Datenquellen. Diese sind jedoch oft 
nicht für die Nutzung innerhalb eines kommunalen Bildungsmonitorings geeignet. Meist lassen 
sich aus den Ergebnissen von größtenteils nationalen oder landesweiten Studien keine kleinräu-
migeren Ergebnisse auf Ebene der Kreise oder kreisfreien Städte ableiten. Auch Aspekte des Daten-
schutzes können einen Zugriff auf kleinräumige Daten verhindern. Tabelle 11 gibt einen Überblick 
über die Regionalisierbarkeit einiger ausgewählter Datenquellen des Bildungsbereichs.

Bei der Entwicklung von neuen kommunalspezifischen Kennzahlen lässt es sich gelegentlich nicht 
vermeiden, die Daten über eigene primärstatistische Erhebungen zu beschaffen. Die Durchführung 
eigener Erhebungen ist zumeist mit einem hohen zeitlichen und finanziellen Aufwand verbunden. 
Es sollte daher insbesondere beim Einstieg in ein kommunales Bildungsmonitoring darauf geachtet 
werden, die Zahl der Kennzahlen aus primärstatistischen Erhebungen so gering wie möglich zu hal-
ten, um den Aufwand und die Kosten zu minimieren und die Handhabbarkeit zu erhöhen.

 
24.	 http://www.bildungsmonitoring.de
25.	 www.regionalstatistik.de



Anwendungsleitfaden 39

Datenquelle / Studie Bemerkungen zur regionalen Verfügbarkeit

AES/BSW Das Berichtssystem Weiterbildung (BSW) wird ab der Erhebung 2007 in den europaweiten Adult Educa-
tion Survey (AES) eingegliedert. Das BSW bzw. der AES ist eine repräsentative Stichprobenerhebung für 
Deutschland. Es gibt daher grundsätzlich nur Ergebnisse für Deutschland insgesamt. Ergänzend zu BSW/
AES können Studien in Auftrag gegeben werden, um durch eine Ausweitung der Stichprobe Länderer-
gebnisse zu erhalten. Baden-Württemberg hat in der Vergangenheit diese Möglichkeit genutzt. Unter-
halb der Landesebene sind jedoch keine Aussagen möglich

Amtliche Schulstatistik Die Ergebnisse der amtlichen Schulstatistik der Statistischen Ämter der Länder liegen grundsätzlich auf 
Kreisebene vor. Die Möglichkeiten der Datenbereitstellung auf tieferer regionaler Ebene (Gemeinden 
oder Einzelschulen) ist im Einzelfall mit dem zuständigen Statistischen Landesamt (ggf. in Abstimmung 
mit dem jeweiligen Kultusministerium) abzuklären.

Bundesagentur für Arbeit Die Bundesagentur für Arbeit liefert eine Vielzahl von Angaben zu Beschäftigung, Sozialleistungen und 
Förderung der Berufsvorbereitung. Die Angaben liegen zum Teil in tiefster regionaler Gliederung vor. 
Die Bundesagentur für Arbeit hält ein großes Datenangebot auf Kreisebene vor, das kostenlos im Internet 
zugänglich ist. 

Zudem werden unter bestimmten Bedingungen auch Individualdaten bereitgestellt. Um diese Angaben 
zu erhalten, ist in der Regel eine entsprechende vertragliche Vereinbarung zwischen der Kommune 
(abgeschottete Statistikstelle) und der BA erforderlich.

Daten zu Unternehmen (Beschäftigte, Auszubildende) unterliegen jedoch in jedem Fall der Geheimhal-
tung. So ist damit zu rechnen, dass bereits auf Kreisebene viele Angaben ausgepunktet werden und die 
Information dementsprechend lückenhaft ist.

DZHW- 
Studienberechtigtenpanel

Das DZHW-Studienberechtigtenpanel ist eine auf Bundes- und Landesebene repräsentative Stichprobe. 
Damit sind die Ergebnisse grundsätzlich auf Landesebene darstellbar. Eine tiefere Untergliederung ist 
methodisch nicht möglich. Die Erhebung wird in zwei- bis dreijährigem Rhythmus durchgeführt.

DZHW-Absolventenpanel Das DZHW-Absolventenpanel ist in erster Linie auf die Gewinnung von Informationen zu Studiengän-
gen nach Hochschularten ausgelegt. Eine regionale Untergliederung ist nicht standardmäßig gegeben. 
Möglicherweise ist für wissenschaftliche (!) Zwecke die Auswertung von sog. Scientific Use Files möglich. 
Für eine kommunale Bildungsberichterstattung dürfte dieser Weg aber sehr aufwendig und kaum erfol-
gversprechend sein. Die Erhebung wird im Vierjahresturnus durchgeführt.

Hochschulstatistik Die Ergebnisse der Hochschulstatistik der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder liegen auf 
Ebene der einzelnen Hochschulen vor.

IAB-Betriebspanel Grundsätzlich ist aufgrund des Stichprobenumfangs eine Auswertung auf Landesebene möglich. So gibt 
es z.B. ein IAB-Betriebspanel Hessen. Eine tiefere regionale Gliederung ist nicht möglich.

Kinder- und Jugendhilfestatistik Die Ergebnisse der Kinder- und Jugendhilfestatistik der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 
liegen grundsätzlich auf Kreisebene vor. Die Weitergabe von Einzeldaten an kommunale Stellen ist 
gesetzlich geregelt: Für ausschließlich statistische Zwecke dürfen nach § 103 Abs. 2 SGB VIII den zur 
Durchführung statistischer Aufgaben zuständigen Stellen der Gemeinden und Gemeindeverbände 
für ihren Zuständigkeitsbereich Einzelangaben aus der Erhebung mit Ausnahme der Hilfsmerkmale 
übermittelt werden, soweit die Voraussetzungen nach § 16 Abs. 5 BStatG gegeben sind. § 16 Abs. 5 BStatG 
bestimmt unter anderem: Die Übermittlung ist nur zulässig, wenn durch Landesgesetz eine Trennung 
dieser Stellen von anderen kommunalen Verwaltungsstellen sichergestellt und das Statistikgeheimnis 
durch Organisation und Verfahren gewährleistet ist. Hilfsmerkmale der Erhebung sind unter anderem 
Name und Anschrift der Auskunft gebenden Stelle (d.h. der Kindertageseinrichtung). Eine Zuordnung 
der Angaben zu einer bestimmten Einrichtung ist daher nicht möglich und die sinnvolle Nutzbarkeit für 
die Kommunen daher eingeschränkt.

Mikrozensus Der Mikrozensus ist eine Stichprobenerhebung, an der jährlich 1 % der Haushalte in Deutschland teil-
nehmen. Aufgrund dieses Stichprobenumfangs ist die regionale Auswertungstiefe begrenzt. Unterste 
regionale Auswertungsebene sind die sog. regionalen Anpassungsschichten. Sie sind Zusammenfassun-
gen von Kreisen, bei ausreichender Größe auch einzelne Kreise oder bei sehr großen Städten auch Teile. 
Eine Anpassungsschicht umfasst in der Regel durchschnittlich 500 000 Einwohner. Bundesweit gibt es 
momentan 147 regionale Anpassungsschichten.
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Datenquelle / Studie Bemerkungen zur regionalen Verfügbarkeit

PISA und IQB-Bildungstrend Zu den PISA-Untersuchungen gab es nationale Ergänzungsstudien (PISA-E), die Angaben auf Ländere-
bene lieferten. Im Rahmen des IQB-Bildungstrends werden fortführend vergleichbare Ergebnisse auf 
Basis der Untersuchungen zu den zwischen den Ländern vereinbarten Bildungsstandards ermittelt. 
Aufgrund des Stichprobenumfangs ist eine regionale Gliederung der Ergebnisse unterhalb der Ländere-
bene nicht möglich.

SOEP Das sozio-ökonomische Panel ist für wissenschaftliche Zwecke grundsätzlich auch auf Kreisebene 
auswertbar. Hierzu ist ein SOEPremote-Datenfernzugang zu beantragen oder die Daten werden im 
Forschungsdatenzentrum des SOEP eingesehen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass der Stichproben-
umfang nur sehr begrenzt tragfähige Aussagen auf Kreisebene zulassen wird.

TIMSS Die nationale Ergänzungsstudie liefert – ähnlich wie bei PISA oder IGLU – Ergebnisse auf Länderebene. 
Die Erhebung wird im Vierjahresturnus durchgeführt.

Volkshochschulstatistik Wird seit Mitte der 60er Jahre vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung (DIE) erstellt. Die Ergeb-
nisse der jährlichen Erhebung liegen auf Ebene der einzelnen Volkshochschulen vor und können über 
das DIE bezogen werden.

Tabelle 11: Regionalisierbarkeit ausgewählter Datenquellen im Bildungsbereich

4.2 Hinweise zur Erstellung eigener Kennzahlen
Im Hinblick auf kommunalspezifische Fragestellungen und damit verbundenen Erkenntnisinte-
ressen, kann es zweckmäßig sein, kreisspezifische Indikatoren und Kennzahlen zu ermitteln, um 
Handlungsempfehlungen und kommunale Maßnahmen zu diesen Fragestellungen zu entwi-
ckeln. Dabei sollten die kommunalen Schwerpunktsetzungen vor allem auf Basis der Steuerungs-
relevanz und des Informationsgewinns für die Kommune erfolgen. Bei der Operationalisierung 
neuer Erkenntnisinteressen sollte stets geprüft werden, ob zur Beurteilung eines bestimmten 
Sachverhalts schon bestehende geeignete Indikatoren und Kennzahlen vorhanden sind.

Ist dies nicht der Fall, haben die Kommunen die Möglichkeit, zur Beschreibung und tieferen Ana-
lyse eigener relevanter Problemstellungen zusätzliche Kennzahlen und Indikatoren in das im An-
wendungsleitfaden enthaltene Modell einzufügen. Dabei sollte darauf geachtet werden, diese in 
den theoretischen Rahmen des Prozess-Kontext-Modells einzubetten. In einem ersten Schritt soll-
te die Einordnung der Fragestellung in den entsprechenden Bildungs- und Themenbereich erfol-
gen. Damit kann der betreffende Indikator, dem die neue Kennzahl zuzuordnen ist, identifiziert 
werden (vgl. Kapitel 2.5 und 3.1.2).

Bei der Konzeption und Erstellung der eigenen Kennzahlen sollte darauf geachtet werden, dass 
diese methodisch relevant und valide bzw. repräsentativ für den betreffenden Sachverhalt sind, d.h. 
die zugrundeliegende Fragestellung angemessen darstellen. Um für die jeweiligen Adressaten 
nachvollziehbar zu sein, sollte die gewählte Methodik transparent und verständlich gestaltet wer-
den, etwa durch die Offenlegung des verwendeten Rechenverfahrens, aber auch der Klärung von 
Beschränkungen hinsichtlich der Aussagekraft und Interpretation. Des Weiteren sollte auch eine 
Aktualisierbarkeit und Anpassungsfähigkeit gegeben sein, um eine Fortschreibung der Daten 
und die Berücksichtigung neuer methodischer Erkenntnisse zu ermöglichen.

Neben der Klärung von methodischen und konzeptionellen Fragestellungen ist ein zentraler 
Punkt die Datengewinnung. Zunächst sollte immer geprüft werden, ob die notwendigen Daten 
bereits in sekundärstatistischen Quellen vorhanden oder ob gegebenenfalls eigene Erhebungen 
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notwendig sind, und welche relevanten Partner und Akteure in die Datengewinnung einbezo-
gen werden müssen. Allgemein ist immer zu hinterfragen, ob die Kosten und die benötigte Zeit 
in einem Verhältnis zum Nutzen der gewonnenen Erkenntnisse stehen. Bei eigenen primärstatis-
tischen Erhebungen sind unter anderem Fragen hinsichtlich der Art der Erhebung, der Personal- 
und Zeitressourcen, aber auch dem Grad der Belastung für die Auskunftsgebenden zu klären.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass ein kommunales Bildungsmonitoring auch weitere As-
pekte der Informationsgewinnung und Darstellung neben dem regelmäßigen und indikatoren-
gestützten Bereich umfassen kann. Dazu zählen unter anderem qualitative und narrative Darstel-
lungen besonderer Projekte und Anstrengungen in den Kommunen. Aus Kostengründen sollte 
immer geprüft werden, ob für die konkrete kommunalspezifische Fragestellung eine narrative 
Darstellung ausreicht oder eine aufwändige Erhebung von Daten erforderlich ist.

4.3 Kleinräumige Auswertungen und Analysen
Ein wichtiger Aspekt bei der Arbeit in einem kommunalen Bildungsmonitoring ist die Darstellung 
kleinräumiger Ergebnisse unterhalb der Kreisebene. Dabei ist zunächst festzustellen, dass nicht 
in allen Bildungsbereichen und zu allen Themengebieten kleinräumige Darstellungen möglich 
oder auch zielführend sind. Die Gründe hierfür sollen im Folgenden erläutert werden.

Die grundlegende Voraussetzung zur Durchführung solcher Analysen ist das Vorliegen der benö-
tigten Daten auf der gewünschten Raumebene. In diesem Kontext ist darauf hinzuweisen, dass die 
Daten der amtlichen Statistik in der Regel nur bis zur Ebene der kreisfreien Städte und Gemeinden 
auswertbar vorliegen. Im Rahmen der Aufbereitung der Einzeldaten werden diese nur auf dieser 
Ebene standardmäßig referenziert. Ob für tiefergehende Auswertungen durch die Kommune die 
dahinterliegenden Einzelangaben, etwa zu einzelnen Schulstandorten weitergegeben werden 
können, ist im Einzelfall durch eine Anfrage an das jeweilige statistische Landesamt zu klären. Bei-
spielsweise liegen Daten zu Hochschulen teilweise auf Ebene der einzelnen Hochschulstandorte 
vor und können von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder unter Einhaltung des 
Datenschutzes bezogen werden. 

Ebenfalls zu bemerken ist, dass die im Anwendungsleitfaden vorgeschlagenen Kennzahlen, un-
ter anderem auch aus Gründen der Anschlussfähigkeit zur Berichterstattung auf Landes- und 
Bundesebene, für Aussagen auf der Kreisebene konzipiert wurden. Bei vielen Kennzahlen, insbe-
sondere, wenn Quoten mit Bezug zur Bevölkerung berechnet werden, lassen sich die gewählten 
Methoden und Berechnungsformeln nicht ohne Anpassung auf kleinere Raumeinheiten, etwa die 
Gemeindeebene, übertragen. In der Regel werden Bildungsdaten aus der amtlichen Statistik am 
Ort der Bildungsstätte erhoben und auch referenziert. Angaben zu den Wohnorten der jeweili-
gen Bildungsteilnehmerinnen und -teilnehmer sind in den meisten Fällen nicht verfügbar. Zwar 
gibt es in einigen Bundesländern feste Einzugsgebiete für bestimmte Schularten (insbesondere 
die Grundschule), was die Abgrenzung der relevanten Bevölkerung erleichtert. Insbesondere bei 
kleinräumiger Betrachtung und Quotenbildung können sich jedoch erhebliche Verzerrungen 
durch Bildungspendler ergeben. Dies betrifft in hohem Maße Bildungseinrichtungen mit einem 
großen Einzugsgebiet, etwa Gymnasien mit einem kreisübergreifenden Einzugsgebiet oder  be-
rufliche Schulen.

Bei der Ausweisung und Analyse von Kennzahlen auf kleinräumiger Ebene ist zudem zu berück-
sichtigen, dass hinter der betreffenden Kennzahl meist geringe Fallzahlen stehen. Insbesondere 
bei der Analyse und Interpretation von Anteilen und Quoten im Zeitverlauf können diese erheb-
lich schwanken, obwohl sich die zugrunde liegenden absoluten Fallzahlen nur in einem sehr ge-
ringen Maße geändert haben.
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Einschränkungen für kleinräumige Darstellungen ergeben sich auch aus Datenschutzregelun-
gen, die von den Statistischen Ämtern strikt eingehalten werden. Es bietet sich hier an, mit den 
entsprechenden erhebenden Stellen oder den zuständigen Landesministerien und Behörden in 
Kontakt zu treten, um Fragen der Möglichkeiten der Darstellung und Interpretation von kleinräu-
migen Ergebnissen des kommunalen Bildungsmonitorings gemeinsam zu erörtern.

4.4 Produktformen und Verzahnungen eines kommunalen Bildungsmonitorings
Das kommunale Bildungsmonitoring richtet sich nicht nur an die politischen Institutionen und 
die kommunale Verwaltung, sondern beispielsweise auch an Bürgerinnen und Bürger, Unterneh-
men, Vereine und Verbände. Die Kennzahlen und Indikatoren des Bildungsmonitorings können 
Basis für die Kommunikation mit der Öffentlichkeit, der Politik und anderen relevanten Akteu-
ren über das komplexe Bildungssystem sein. Durch das Vorhandensein von Zahlen und Fakten in 
Form von Indikatoren können fundierte Entscheidungen im Rahmen des kommunalen Bildungs-
managements getroffen, aber auch Bildungsprozesse bei den Individuen selbst und die Diskussi-
on über kommunale Bildungsstrategien in Gang gesetzt werden.

Um diese Diskussionsgrundlage zu schaffen, ist eine Berichtsorientierung des kommunalen Bil-
dungsmonitorings unabdingbar. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass diese mehrere Komponen-
ten umfassen kann. Bildungsberichte können im Rahmen einer Bildungsberichterstattung auch 
durch thematische Analysen zu einzelnen Themenschwerpunkten ergänzt werden. Darüber hin-
aus sind oftmals dringende ad-hoc-Auswertungen zu aktuellen kommunalpolitischen Fragestel-
lungen realisierbar. Auch Formate wie Fact-Sheets, die auf einen Blick grundlegende Kennzahlen 
zu Bereichen des Bildungssystems oder zu aktuell diskutierten Themen vermitteln und Online-
Angebote, die aufbereitete Daten ggf. in grafischer Form der Öffentlichkeit zur Verfügung stel-
len, können sinnvolle Ergänzungen der Bildungsberichterstattung sein. Durch die Verwendung 
adressatengerechter Produktformen kann das kommunale Bildungsmonitoring zur unabdingba-
ren Grundlage und zu einem zentralen Instrument eines datenbasierten Bildungsmanagements 
werden.

Die Bildungsberichterstattung hat im Kontext des Monitorings einen zentralen Stellenwert und 
kann als dessen Kernstück bezeichnet werden. Sie ist eine der Komponenten des Bildungsmonito-
rings, die auf eine Fortschreibbarkeit ausgerichtet ist und die Verfolgung von Entwicklungslinien 
erlaubt.

Bei der Etablierung eines kommunalen Bildungsmonitorings ist darüber hinaus zu berücksich-
tigen, inwieweit dieses mit bereits bestehenden Berichtssystemen auf kommunaler Ebene ab-
gestimmt werden kann. Es bestehen in der Regel bereits eine Reihe von Berichts- und Planungs-
systemen mit Bezug zum Bildungswesen, beispielsweise Schulentwicklungspläne, Kinder- und 
Jugendhilfeberichte, Sozial- und Familienberichte, Regionalpläne und weitere themenspezifische 
Berichtsformate und Pläne. Für die Akzeptanz eines kommunalen Bildungsmonitorings ist es 
wichtig, dass dieses nicht nur als ein weiteres Berichtssystem neben den schon existierenden steht. 
Es sollte vielmehr eine Abstimmung in Bezug auf Inhalte, Definitionen, Datengrundlagen und Er-
scheinungsweise erfolgen. Um den Arbeitsaufwand zu minimieren, können gleiche Themenstel-
lungen in verschiedenen Berichten mit denselben Indikatoren und Daten beschrieben werden. 
Dies erleichtert auch das Verständnis bei den Adressaten der Berichte. Einzelne Berichtssysteme 
können auch vollständig in das kommunale Bildungsmonitoring integriert werden.

Aufgabe der Schulentwicklungsplanung durch die kommunalen Entscheidungsträger ist bei-
spielsweise die Sicherstellung eines wohnortnahen und leistungsfähigen Bildungsangebots im 
Bereich der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen. Da die Schulentwicklungsplanung Zie-
le und Vorhaben konkret benennen muss, sind die meisten der hierfür verwendeten Indikatoren 
auf Ebene der einzelnen Schule bzw. deren Einzugsbereich auszuweisen. Der Planungshorizont 
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ist in der Regel mehrjährig, weshalb die Schulentwicklungspläne oft im 5- bis 7-jährigen Abstand 
erstellt werden.

Viele der für die Schulentwicklungsplanung bedeutenden Indikatoren und Kennzahlen gehören 
auch zum Kernbereich eines kommunalen Bildungsmonitorings. Es bietet sich daher die Verwen-
dung derselben Indikatoren unter Nutzung derselben Datenquellen an, was auch den Aufwand 
zur Erstellung der verschiedenen Berichtssysteme minimieren wird. Das kommunale Bildungs-
monitoring wird dabei in kürzeren zeitlichen Abständen durchgeführt als die Erstellung von 
Schulentwicklungsplänen und umfasst eine breiter angelegte Thematik.

4.5 Darstellung und Umgang mit den Ergebnissen
Wie bereits erläutert trägt die Erfassung von Daten aus dem Bildungsbereich und deren Darstel-
lung in Indikatoren im Rahmen einer kommunalen Bildungsberichterstattung in der Regel noch 
nichts zur Verbesserung der kommunalen Bildungslandschaft bei. Vielmehr ist eine sinnvolle Auf-
bereitung der Ergebnisse für die unterschiedlichen Adressaten in der Kommune die Grundlage 
dafür, dass  die Informationen für die Entscheidungsfindung und Hinweise zu Kriterien für die 
Gestaltung geplanter Maßnahmen durch das Bildungsmanagement passgenau zur Verfügung 
gestellt und von den Akteuren auch wahrgenommen werden können.

Die Darstellung von Ergebnissen aus dem kommunalen Bildungsmonitoring darf sich, sei es nun 
in der öffentlichen Berichterstattung oder in kommunalinternen Präsentationen, nicht allein auf 
die Darstellung von Wertetabellen, Grafiken oder Diagrammen beschränken, sondern ist stets 
von einer Dateninterpretation und Erklärung zu begleiten. Dabei sollten die dargestellten Werte 
in Zusammenhang mit kommunalen oder auch landesweiten Entwicklungen gestellt, lokale Bei-
spiele – oder aber auch Gegenbeispiele – angeführt, Erklärungsmuster für Werteentwicklungen 
angeboten und gegebenenfalls Maßnahmen zur Steuerung der künftigen Entwicklung skizziert 
und vorgeschlagen werden. Auch Verweise zwischen den Ergebnissen aus unterschiedlichen Be-
reichen, insbesondere ein Bezug zu den Rahmenbedingungen, sind für eine umfassende Argu-
mentation und Interpretation unerlässlich.

Eine stichhaltige und sachlich richtige Interpretation lässt sich darüber hinaus nur vornehmen, 
wenn Kenntnisse über die Datengrundlage hinsichtlich des Erhebungsumfangs und der -metho-
dik bekannt sind. Diese sind vor allem im Bereich der Schulstatistiken aufgrund des Bildungsfö-
deralismus von Bundesland zu Bundesland verschieden. Es bietet sich an, sich bei den jeweiligen 
erhebenden Stellen (in der Regel das zuständige Statistische Landesamt) eingehend über die Er-
hebungsgrundlagen und Methoden der entsprechenden Daten zu informieren. Eventuell damit 
verbundene Einschränkungen hinsichtlich der Aussagekraft sollten sowohl bei der Interpretation 
der Ergebnisse bedacht, als auch bei der der Darstellung für Außenstehende kenntlich gemacht 
werden. Der räumliche Kontext der Ergebnisse, sei es nun auf nationaler oder regionaler Ebene, 
muss auf jeden Fall beachtet werden. Im Bildungswesen sind bei vielen Fragestellungen keine Ver-
gleiche außerhalb der Landesebene möglich. Es bietet sich daher an, im Rahmen der kommunalen 
Berichterstattung hauptsächlich Bezüge zur jeweiligen Bildungsberichterstattung des betreffen-
den Bundeslandes herzustellen.

Neben einer korrekten Interpretation der Ergebnisse eines kommunalen Bildungsmonitorings 
ist eine weitere Herausforderung die Wahl der Darstellungsform. Neben einer Darstellung der 
Ergebnisse in Tabellenform bieten sich vor allem Schaubilder und Diagramme an, um Entwick-
lungen und Zusammenhänge sichtbar zu machen. Das Ziel dabei ist, teilweise komplexe Informa-
tionen dem jeweiligen Adressaten einfach und unmissverständlich zu vermitteln. Hierfür muss 
die entsprechende Darstellung dem zugrunde liegenden Zahlenmaterial gerecht werden, d.h. 
dieses korrekt widerspiegeln und nicht verfälschen. Insbesondere durch eine „falsche“ Wahl der 
Darstellung können unerwünschte oder suggestive Effekte beim Betrachter erzeugt werden. Die-
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